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208 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über die Regierungsvorlage (137 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 
1984 und das Allgemeine Sozialversicherungs-

gesetz geändert werden 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen im 
wesentlichen folgende Änderungen und Anpassun­
gen vorgenommen werden: 

Sicherung einer qualitativ hochwertigen post­
promotionellen Ausbildung, 
Regelung, 'ärztlicher Tätigkeiten in Notarzt­
diensten, 
Determinierung der Tätigkeiten von Famulan­
ten, 
Regelung ärztlicher Tätigkeiten, die weder eine 
Ordinationsstätte erfordern noch in einem 
Anstellungsverhältnis ausgeübt werden, 
Ermöglichung ärztlicher Behandlung von Fami­
lienangehörigen durch Ärzte, die ihre Berufs­
ausübung eingestellt haben, 
Verbot unlauterer Werbung durch Nichtärzte, 
V erb.~sserung der rechts staatlichen Vollziehung 
des Arztegesetzes im Rahmen der mittelbaren 
Bundesverwaltung, 
organisationsrechtlic::he Bestimmungen 1m 
Bereich der (Landes-)Ärztekammern und der 
Österreichischen Ärztekammer, 
Sicherstellung der Briefwahl, 
Senkung des Bettenschlüssels. 

Der Gesundheitsausschuß hat die Regierungs-
, vorlage in seiner Sitzung am 5. Juni 1987 erstmals 

in Verhandlung gezogen. Nachdem der Beschluß 
gefaßt wurde, im Sinne des § 40 der Geschäftsord­
nung des Nationalrates den Beratungen den Präsi­
denten der Österreichischen Ärztekammer Prima­
rius Dr. Michael Neu man n beizuziehen, wurde 
die Verhandlung de~' Gegenstandes vertagt. Am 
17. Juni 1987 nahm der Gesundheitsausschuß die 
vertagten Verhandlungen wieder auf. 

Nach einer 'Debatte, an der sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Hau p t, 

Pro b s i, S moll e, Mag. G u g gen b erg e r, 
Dipl.-Kfm. I10na G r a e n i t z, Ha c h mai r, 
V e t t e r, Helmuth S t 0 c k e r, K 0 kai I, 
Ing. Ne d w e d, Dipl.-Vw. Dr. La c k n e r, Lei­
kam und Pos c h sowie' der Ausschußobmann 
Dipl.-Kfm. Dr. S turn mv Q 11 sowie der Bundes­
minister für Gesundheit und öffentlicher Dienst 
Dr. Lös c h n a k ,beteiligten, wurde der Gesetz­
entwurf'in der Fassung von zwei Abänderungsan­
trägen' der Abgeordneten Hoc h m 'a i rund 
Dipl.-Kfm. Dr. S turn m voll mit Mehrheit 
angenommen. 

Anträge des Abgeordneten Pro b s t, des Abge­
ordneten Hau p t und des Abgeordneten 
S moll e fanden nicht die Zustimmung der Aus­
schußmehrheit. 

Zu den Abänderungen gegenüber der Regie­
rungsvorlage wird im einzelnen folgendes bemerkt: 

1. Zu Art. I Z 7 (§§ 6 abis 6 d) : 

1.1 Im § 6 a Abs. 1 ist ein offensichtliches Redak­
tionsversehen richtigzustellen, indem es im 
letzten Satz richtig "Nebenfach" (statt "Wahl­
fach") zu heißen hat. 

1.2 Als Ausbildungsstätten sollen nicht nur die 
Untersuchungsanstalten der burrdesstaatlichen 
Sanitätsverwaltung, sondern auch geeignete 
Untersuchungsanstalten der Sanitätsverwal­
tung anderer Gebietskörperschaften anerkannt 
werden können (Änderung der §§ 6 b Abs. 1 
und 6 d Abs. 1). 

Die Untersuchungsanstalten der bundesstaatli­
chen Sanitätsverwaltung sollen hinsichtlich der 
Zahl der Ausbildungsstellen mit Universitätsin­
stituten gleichgestellt werden und als Zahl der 
Ausbildungsstellen die jeweils in den Stellen­
plänen enthaltenen Ärzteplanstellen als 
Höchstzahl der Ausbildungsstellen gelten 
(Änderung der §§ 6 b Abs. 4 und 6 d Abs. 3). 
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2 208 der Beilagen 

Ferner wird in den §§ 6 c Abs. 4 und 6 d Abs. 4 
jeweils im ersten Satz ein offensichtliches 
Redaktionsversehen richtiggestellt. 

1 a. Zu Art. I Z 12 (§ 11 Abs. 1): 

Klargestellt wird, daß Kostenersatz nur für die 
Anfertigung von Kopien des öffentlichen Teiles der 
Ärzteliste zu leisten ist. 

2. Zu Art. I Z 15 und 17 (§§ 13 Abs. 2 und 15 a) 
sowie Art. IV und VI (Art. III bzw. V der Regie­
rungsvorlage) : 

2.1 Wie die mit Experten geführte Diskussion zu 
der in der Regierungsvorlage vorgesehenen 
Regelung ärztlicher Tätigkeiten in organisier­
ten "Notfalldiensten" gezeigt hat, ist es bei 
Absolvierung der entsprechenden Fortbildung 
auf dem Gebiet der Notfallmedizin medizi­
nisch gerechtfertigt, sämtlichen Fachärzten kli­
nischer Sonderfächer eine Tätigkeit als 
Notarzt einzuräumen. Darüber hinaus ist es, 
über die in den Erläuterungen der Regierungs­
vorlage erwähnte umfassende Fortbildungs­
pflicht der praktischen Ärzte hinaus, im gege­
benen Zusammenhang geboten, auch prakti­
sche Ärzte ausdrücklich zum Besuch der Fort­
bildungsveranstaltungen zu verpflichten. 

2.2 Ferner wurde der Begriff "Notfalldienst" prä­
zisiert. 

2.3 Weiters ist im § 15 a Abs. 2 der Regierungsvor­
lage ein offensichtliches Redaktionsversehen 
richtigzustellen und die Infusionstherapie als 
eigene Ziffer 3 zu reihen. 

2.4 Wie schon die Erläuterungen der Regierungs­
vorlage ausführen, soll die im Ärztegesetz vor­
gesehene Aufgabe der Ärztekammern, ärztli­
che Fortbildungsveranstaltungen durchzufüh­
ren, keinesfalls ausschließen, daß Fortbildungs­
lehrgänge und -veranstaltungen auf dem 
Gebiet der Notfallmedizin auch gemeinsam mit 
anderen Institutionen, wie beispielsweise den 
Medizinischen Fakultäten, durchgeführt wer­
den. Dies soll aber auch im Gesetzeswortlaut 
(§ 15 a Abs. 4) selbst besser zum Ausdruck 
kommen; ferner wird klargestellt, daß die 
Erreichung des Lehrgangszieles auf geeignete 
Weise festzustellen ist. 

2.5 Im Hinblick auf die umfassende notfallmedizi­
nische Ausbildung soll ein neuer Abs. 5 des 
§ 15 a auch ausdrücklich auf die Berechtigung 
zur Führung einer Verwendungsbezeichnung 
"Notarzt" gemäß § 18 Abs. 4 Ärztegesetz 1984 
hinweisen. 

2.6 Die zuvor erwähnten Änderungen des Geset­
zestextes sind auch im Wortlaut der Über­
gangsbestimmung des Art. VI (Art. V der 
Regierungsvorlage) entsprechend zu berück­
sichtigen. Darüber hinaus sollen, den Bedürf­
nissen der Praxis Rechnung tragend, die Rege-

lungen der §§ 13 Abs.2 und 15 a erst mit 
1. Jänner 1989 in Kraft treten (Art. IV bzw. 
Art. In der Regierungsvorlage). Aus den glei­
chen Überlegungen wird die Übergangsfrist, 
innerhalb der· auch bestimmte, noch in Ausbil­
dung stehende Ärzte in Notarztdiensten tätig 
sein dürfen, bis 31. Dezember 1993 verlängert 
(Art. VI bzw. Art. V der Regierungsvorlage). 

3. Zu Art. I Z 21 (§ 22): 

Bereits durch Novellen des Ärztegesetzes und 
des sogenannten Krankenpflegegesetzes im Jahre 
1975 wurde als Ausnahme zur Regelung, daß ärzt­
liche Tätigkeiten nur durch Ärzte vorgenommen 
werden dürfen, die Verabreichung subkutaner und 
intramuskulärer Injektionen auch durch diplomier­
tes Krankenpflegepersonal vorgesehen. Der Fort­
schritt der medizinischen Wissenschaft hat dazu 
geführt, daß diese Regelung nicht mehr den heuti­
gen Gegebenheiten entspricht. So ist es im Zusam­
menhang mit besonderen Behandlungen sowohl 
medizinisch absolut vertretbar als auch nach der 
personellen Ausstattung von Krankenanstalten 
geboten, in Einzelfällen auch intravenöse Injektio­
nen und Infusionen an besonders qualifiziertes 
nichtärztIiches Personal zu delegieren. Eine stän­
dige Anwesenheit eines zur selbständigen Berufs­
ausübung berechtigten Arztes hat dabei allerdings 
unabdingbare Voraussetzung zu sein. 

Für eine Erweiterung der Regelung, über die gel­
tende Rechtslage hinaus ärztliche Tätigkeiten zu. 
delegieren, hat sich jüngst auch der Oberste Sani­
tätsrat in seiner Vollversammlung am 16. Mai 1987 
ausgesprochen. 

Dem soll, neben der schon in der Regierungsvor­
lage vorgesehenen Änderung des § 22 Ärztegesetz 
1984, durch eine Erweiterung dieser Gesetzesstelle 
Rechnung getragen werden. Dabei hält der Aus­
schuß an der schon in den Erläuterungen der 
Regierungsvorlage 1587 der Beilagen (XIII. GP) 
vertretenen Auffassung fest, daß die im Abs. 2 die­
ser Gesetzesstelle vorgesehene Mithilfe von Hilfs­
personen nur als unterstützendes Tätigwerden bei 
ärztlichen Verrichtungen zu verstehen ist und nach 
dieser Regelung daher keine Delegierung ärztlicher 
Tätigkeiten erfolgen kann. 

Entsprechend dieser Erweiterung des § 22 Ärzte­
gesetz 1984 hat aber auch eine Anpassung des § 54 
des sogenannten Krankenpflegegesetzes zu erfol­
gen, weshalb ein neuer Art. In vorzusehen ist. 
Schließlich ist der Erweiterung des § 22 Ärztege­
setz 1984 auch dessen Vollzugsbestimmung (§ 109) 
anzupassen. 

3 a. Zu Art. I Z 25 (§ 32 Abs. 2): 

Um Härtefälle im Zusammenhang mit Karenzie­
rungen zu vermeiden, wird die im § 32 Abs. 2 Z 3 
vorgesehene Zeitspanne einer einjährigen Einstel­
lung der beruflichen Tätigkeit auf zwei Jahre ver-
längert. . 
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3 b. Zu Art. I Z 33 und 36 der Regierungsvorlage 
(§§ 44 und 49): 

Die Anzahl der Vizepräsidenten soll sich auch 
weiterhin nach der Zahl der Kammermitglieder am 
Tag der Eröffnungssitzung bestimmen. Die in die­
sem Zusammenhang vorgesehenen Änderungen der 
Regierungsvorlage haben daher zu entfallen. 

3 c. Zu Art. I Z 38 der Regierungsvorlage (§ 51 a 
Abs.1): 

Die Einrichtung von Ausbildungskommissionen 
wird zwingend vorgesehen. 

4. Zu Art. I Z 40 und 49 (§§ 56 Abs. 4 und 5 
sowie 75 Abs. 7): 

4.1 Die letzten beiden Sätze des § 56 -Abs. 4 der 
Regierungsvorlage gehören .richtigerweise in 
dessen Abs, 5. . 

4.2 Während die Regierungsvorlage im Zusam­
menhang miLder Entrichtung der Kammerum­
lage eine ausdrückliche Regelung für die in 
Ausbildung zum Facharzt für Zahn-, Mund­
und Kieferheilkunde stehenden Ärzte einhält 
(§ 56 Abs. 5 idF Art. I Z 40), fehlt eine derar­
tige Regelung im § 75 Abs. 7 der Regierungs­
vorlage im Zusammenhang mit der Entrich­
tung der Beiträge zum Wohlfahrtsfonds. 

Diese offensichtlichen Redaktionsversehen sind 
rich tigz ustellen. 

5. Zu Art. I Z 56 (§ 89 Abs.1): 

Entgegen den Ausführungen in den Erläuterun­
gen zur Regierungsvorlage zu dieser Gesetzesstelle 
hält es der Ausschuß nicht für zweckmäßig, in den 
Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsberei­
ches neben der Unterfertigung der Geschäftsstücke 
durch den Präsidenten der Österreichischen Ärzte­
kammer aUch eine Mitzeichnung des Kammeramts­
direktors vorzusehen. 

6. Zu Art. I Z 63 .(§ 105 Abs. 2): 

. Im Zusammenhang mit der Herabsetzung des 
Bettenschlüssels auf 1: 15 wird die Bestimmung, 
wonach für verbleibende Restzahlen ein weiterer in 
Ausbildung zum praktischen Arzt stehender Arzt 
zu beschäftigen ist, gestrichen. 

7. Zu Art. III und Art. I Z 12, 24, 29, 40, 49 und 
54 (§§ 11 Abs. 1, 26 Abs. 4, 38 Abs. 4 bis 6; 56, 75 
Abs. 5 bis 7 und 83 Abs. 6): 

Da die Schaffung ausdrücklicher datenschutz­
rechtlicher Grundlagen einem dringenden Bedürf­
nis der Praxis entspricht und auch aus der Sicht der 

Helmuth Stocker 

Berichterstatter 

von den Ärztekammern laufend zu besorgenden 
Aufgaben diese ehestens in Kraft treten sollten, hält 
es der Ausschuß für angezeigt, die diesbezüglichen 
Bestimmungen bereits rückwirkend für das Jahr 
1987 in Geltung zu setzen. 

8. Zu Art. V (Art. IV der Regierungsvorlage): 

Unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der 
Praxis soll die Übergangsfrist des Abs. 3 bis 1. Jän­
ner 1995 verlängert werden. 

Der Ausschuß traf folgende Feststellungen: 

Zu Z6: 

Die in § 6 Abs. 5 erwähnte Kernarbeitszeit von 
35 Wochenstunden ist unter ausbildungspolitischen 
Zielsetzungen zu sehen; davon zu unterscheiden ist 
die arbeitsrechtliche Normalarbeitszeit. 

ZuZ7: 

.1. Durch die Ausdrücke "Inhalt und Umfang der 
medizinischen Leistungen und der Ausbildungsein­
richtungen" im § 6 a Abs. 4 letzter Satz bzw. "fach­
lichen Einrichtungen und Geräte sowie der Inhalt 
und Umfang der medizinischen Leistungen" im 
§ 6 c Abs. 3 letzter Satz ist bei Universitäts kliniken 
das Gesamtspektrum der Leistungen, insbesondere 
auch Ambulanztätigkeiten sowie Forschung und 
Lehre erfaßt. 

2. Durch die Ausdrücke "Inhalt und Umfang der 
medizinischen Leistungen und der Ausbildungsein­
richtungen" im § 6 b Abs, 4 letzter Satz bzw, "fach­
lichen Einrichtungen und Geräte sowie der Inhalt 
und Umfang der medizinischen Leistungen" im 
§ 6 d Abs. 3 letzter Satz ist bei Universitätsinstitu­
ten das Gesamtspektrum der Leistungen, insbeson­
dere auch Forschung und Lehte, erfaßt. 

Zu Z 17: 

Im Zusammenhang mit dem Notarztdienst 
(§ 15 a) sowie den bezüglichen Übergangsbestim­
mungen soll angestrebt werden, im Rahmen eines 
flächendeckenden Notarztdienstes bestqualifizierte 
zur selbständigen Berufsausübung . berechtigte 
Ärzte einzusetzen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Gesundheitsausschuß somit den An t rag, der 

. '. Nationalrat wolle dem an ge s chI 0 s sen e n ,. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1987 06 17 

Dipl.-Kfm. Dr. Stummvoll .' 

Obmann 

2 
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4 208 der Beilagen 

Bundesgesetz vom xxxxxx, mit dem das Ärzte­
gesetz 1984, das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz und das Bundesgesetz betreffend 
die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, 
der medizinisch-technischen Dienste und der 

Sanitätshilfsdienste geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Ärztegesetz 1984, BGBl. Nr. 373, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die in Ausbildung zum praktischen Arzt 
oder zum Facharzt befindlichen Ärzte (Turnus­
ärzte) sind lediglich zur unselbständigen Ausübung 
der im § 1 Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten 
in gemäß §§ 6 bis 6 d als Ausbildungsstätten aner­
kannten Krankenanstalten oder im Rahmen von 
Lehrpraxen (§ 7) bzw. in Lehrambulatorien (§ 7 a) 
unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden 
Ärzte berechtigt." 

2. Nach § 3 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 ange­
fügt: 

,,(6) Ärzte, deren Doktorat der gesamten Heil­
kunde vor dem 1. Jänner 1984 in Österreich erwor­
ben bzw. nostrifiziert wurde und denen die venia 
docendi für das gesamte Gebiet eines Sonderfaches 
oder für ein Teilgebiet desselben längstens bis 
31. Dezember 1989 verliehen wurde bzw. verliehen 
werden wird, gelten als Fachärzte für dieses Son­
derfach bzw. des jeweiligen Teilgebietes." 

3. § 4 Abs. 1 lautet: 

,,§ 4. (1) Personen, die die im § 3 Abs.2 ange­
führten allgemeinen Erfordernisse erfüllen und 
beabsichtigen, sich einer selbständigen ärztlichen 
Betätigung als praktischer Arzt zuzuwenden, haben 
sich einer mindestens dreijährigen praktischen Aus­
bildung (Turnus zum praktischen Arzt) im Rahmen 
von Arbeitsverhältnissen zu _ unterziehen und den 
Erfolg dieser Ausbildung nachz).lweisen (§ 8)." 

4. § 4 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Soweit es mit der Erreichung des Ausbil­
dungszweckes auf den einzelnen Gebieten verein-

bar ist, kann ein Teil der praktischen Ausbildung 
(Turnus), insgesamt bis zur Höchstdauer eines Jah­
res, bei freiberuflich tätigen Fachärzten oder prak­
tischen Ärzten im Rahmen anerkannter Lehrpraxen 
(§ 7). oder in Lehrambulatorien (§ 7 a) absolviert 
werden." 

5. § 5 Abs. 1 und 2 lautet: 

,,§ 5. (1) Personen, die die im § 3 Abs.2 ange­
führten Erfordernisse erfüllen und beabsichtigen, 
sich einem Teilgebiet der Heilkunde als Sonderfach 
zur selbständigen Betätigung als Facharzt zuzu­
wenden, haben sich einer mindestens sechsjährigen 
praktischen Ausbildung in dem betreffenden klini­
schen oder nichtklinischen Sonderfach sowie in den 
hiefür einschlägigen klinischen und nichtklinischen 
Nebenfächern (Turnus zum Facharzt) im Rahmen 
von Arbeitsverhältnissen zu unterziehen. Die Aus­
bildung ist, soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, in 
den für das jeweilige Sonderfach anerkannten Aus­
bildungsstätten (§§ 6 a und 6 b) zu absolvieren. Die 
Ausbildung hat auf einer genehmigten Ausbil­
dungsstelle zu erfolgen. Dies gilt sinngemäß auch 
für Fachärzte, die eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf einem Teilgebiet des betreffenden Son­
derfaches absolvieren. 

(2) Soweit es mit der Erreichung des Ausbil­
dungszweckes vereinbar ist, kann ein Teil der Fach­
arztausbildung, insgesamt bis zur Hächstdauer 
eines Jahres, bei freiberuflich tätigen Fachärzten im 
Rahmen anerkannter Lehrpraxen (§ 7) bzw. in 
Lehrambulatorien (§ 7 a) absolviert werden." 

6. § 6 lautet: 

"Ausbildungsstätten für die Aus­
bildung zum praktischen Arzt 

§ 6. (1) Ausbildungsstätten im Sinne des § 4 
Abs. 3 sind Krankenanstalten einschließlich der 
Universitätskliniken, die vom Bundeskanzler nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als 
Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt anerkannt worden sind. Hinsichtlich 
der Anerkennung von Universitätskliniken hat der 
Bundeskanzler das Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung herzustel­
len. Solche Krankenanstalten sind in das beim Bun­
deskanzleramt geführte Verzeichnis der anerkann-
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ten Ausbildungsstätten Österreichs aufzunehmen. 
Soweit es sich um die Ausbildung in klinischen oder 
nichtklinischen Wahlfächern handelt, gelten auch 
die für die Ausbildung zum Facharzt anerkannten 
Ausbildungsstätten als Ausbildungsstätten für die 
Ausbildung zum praktischen Arzt. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum praktischen Arzt im Sinne des 
Abs. 1 darf, unbeschadet Abs. 3 und 4, nur erteilt 
werden, WenI1 nachstehende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

1. Die Krankenanstalt hat der Untersuchung 
und Behandlung bettlägeriger Kranker sowie 
der Vor- und Nachsorge zu dienen; 

2. die Krankenanstalt muß für alle Gebiete, auf 
denen die Turnusausbildung zu erfolgen hat 
(§ 4 Abs. 2), über Krankenabteilungen verfü­
gen, die von Fachärzten der betreffenden 
Sonderfächer geleitet werden; 

3. die an den Krankenabteilungen erbrachten 
medizinischen Leistungen müssen nach Inhalt 
und Umfang gewährleisten, daß sich die in 
Ausbildung stehenden Ärzte die erforderli­
chen Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf 
dem gesamten Gebiet aneignen können; 

4. die Krankenanstalt muß über alle zur Errei­
chung des Ausbildungszieles erforderlichen 
fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie 
über das erforderliche Lehr- und Untersu­
chungsmaterial verfügen. 

(3) Die Anerkennung einer Krankenanstalt als 
Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt kann auch bei Fehlen von Krankenab­
teilungen auf den Gebieten Kinderheilkunde, 
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten sowie Haut­
und Geschlechtskrankheiten erteilt werden, sofern 
eine praktische Ausbildung auf diesen Gebieten 
durch Fachärzte als Konsiliarärzte (§ 2 a Abs. 1 
lit. ades Krankenanstaltengesetzes, BGBI. Nr. 11 
1957) sowohl im Rahmen der Krankenanstalt als 
auch, unter Aufrechterhaltung des Arbeitsverhält­
nisses zur Krankenanstalt, im Rahmen von aner­
kannten Lehrpraxen dieser Fachärzte (§ 7) gewähr­
leistet ist. In allen anderen Fällen, in denen die 
Krankenanstalt nicht über Krankenabteilungen auf 
allen der im § 4 Abs. 2 genannten Gebiete verfügt, 
ist eine entsprechende eingeschränkte Anerken­
nung zu erteilen. 

(4) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte 
für die Ausbildung zum praktischen Arzt kann hin­
sichtlich eines Gebietes (§ 4 Abs. 2) die Anrechen­
barkeit der Ausbildungsdauer entsprechend zeitlich 
eingeschränkt werden, wenn die Krankenanstalt 
nicht das gesamte Gebiet umfaßt oder die erbrach­
ten medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, 
daß sich die in Ausbildung stehenden Ärzte die 
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen auf 
dem gesamten Gebiet aneignen können. 

(5) Soweit es zur Erreichungdes Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch beglei-

tende theoretische Unterweisungen zu umfassen. 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die 
Wochendienstzeitmöglichst gleichmäßig bei einer 
Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags 
auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen; zusätz­
lich sind Nachtdienste sowie Wochenend- und Fei­
ertagsdienste zu absolvieren. 

(6) Die in Ausbildung zum praktischen Arztste­
henden Ärzte sind vom Leiter der Ausbildungs­
stätte vierteljährlich der Österreichischen Ärzte­
kammer unter Angabe des Namens, und des 
Geburtsdatums bekanntzugeben. 

(7) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum praktischen Arzt ist vom Bun­
deskanzler nach Anhörung der Österreichischen 
Ärztekammer zurückzunehmen bzw. einzuschrän­
ken (Abs. 3 und 4), wenn sich diefür die Anerken­
nung als Ausbildungsstätte maßgeblichen 
Umstände geändert haben oder nachträglich her­
vorkommt, daß eine für die Anerkennung erforder­
liche Voraussetzung schon ursprünglich nicht 
erfüllt war. Betrifft die Entscheidung Universitäts­
kliniken, so hat der Bundeskanzler das Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung herzustellen. 

(8) Der Leiter jener Abteilung, in deren Bereich 
die in Ausbildung zum praktischen Arzt stehenden 
Ärzte ihre Ausbildung absolvieren, ist zur Ausbil­
dung dieser Ärzte mit dem Ziel der selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes als praktischer 
Arzt verpflichtet. Er kann hiebei von einem zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt 
(Ausbildungsassistent) unterstützt werden." 

7. Nach § 6 werden folgende §§ 6 abis 6 d einge­
fügt: 

"Ausbildungsstätten für die Aus­
bildung zum Facharzt eines klini­

sehen Sonderfaches 

§ 6 a. (1) Ausbildungsstätten im Sinne des § 5 
Abs. 1 sind, soweit es sich um die Ausbildung in 
einem klinischen Sonderfach handelt, jene Abtei­
lungen von Krankenanstalten einschließlich der 
Universitätskliniken, die vOm Bundeskanzler nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als 
Ausbildungsstätten für die' Ausbildung zum Fach­
arzt eines bestimmten klinischen Sonderfaches 
anerkannt worden sind. Hinsichtlich -der Anerken­
nung von Universitätskliniken hat der Bundeskanz­
ler das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung herzustellen. Diese 
Ausbildungsstätten sind in das beim Bundeskanzler­
amt geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbil­
dungsstätten Österreichs aufzunehmen: Die Ausbil~ 
dung in einem klinischen oder nichtklinischen 
Nebenfach kann auch an einer für die Ausbildung 
zum praktischen Arzt anerkannten Ausbildungs­
stätte erfolgen. 
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(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum Facharzt eines klinischen Son­
derfaches im Sinne des Abs. 1 darf, unbeschadet 
Abs. 3, nur erteilt werden, wenn nachstehende Vor­
aussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Abteilung bzw. Universitätsklinikhat d~r 
Untersuchung und Behandlung bettlägeriger. 
bzw. sonstiger stationärer Behandlungseiil­
richtungen bedürftiger Kranker sowie der 
Vor- und Nachsorge zu dienen; < 

2. die Abteilung ;bzw. Universitätsklinik muß 
jeweils das gesamte Gebiet des betreffenden 
klinischen Sonderfitches umfassen und von 
Fachärzten dieses Sonderfaches geleitet wer­
den; 

3. die an den Abteilungen erbrachten medizini­
schen Leistungen müssen nach Inhalt und 
Umfang gewährleisten, daß sich die in Ausbil­
dung stehenden Ärzte die erforderlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen jeweils auf dem 
gesamten Gebiet aneignen können; 

4. in den Abteilungen muß neben dem Abtei­
lungsleiter mindestens ein weiterer zu selb­
ständigen Berufsausbübung berechtigter Fach­
arzt des betreffenden Sonderfaches beschäf­
tigt sein; 

5. die Abteilung bzw. Universitätsklinik muß 
über alle zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlichen fachlichen Einrichtungen 
und Geräte sowie über das erforderliche 
Lehr- und Untersuchungsmaterial verfügen. 

(3) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte 
. für die Ausbildung zum Facharzt eines klinischen 
Sonderfaches kann die Anrechenbarkeit entspre­
chend zeitlich eingeschränkt werden, wenn die 
Abteilung bzw. Universitätsklinik nicht das gesamte 
Gebiet des betreffenden klinischen Sonderfaches 
umfaßt oder die erbrachten medizinischen Leistun­
gen nicht gewährleisten, daß sich die in Ausbildung 
stehenden Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen auf dem gesamten Gebiet aneignen 
können. 

(4) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Aus­
bildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt 
eines klinischen Sonderfaches - ausgenommen 
Universitätskliniken - ist die Zahl der Ausbil­
dungsstellen für die Ausbildung im Hauptfach, die 
wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten 
werden darf, auch unter Berücksichtigung der Bet­
tenzahl, des Inhaltes und Umfanges der medizini­
schen Leistungen und der Ausbildungseinrichtun­
gen sowie der Zahl der ausbildenden Ärzte festzu­
setzen; für jede Ausbildungsstelle muß neben dem 
Abteilungsleiter mindestens ein zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigter Facharzt des betref­
fenden Sonderfaches beschäftigt sein. In Universi­
tätskliniken gilt die Zahl der jeweils in den Stellen­
plänen enthaltenen Assistentenplanstellen und Ärz­
teplanstellen als Höchstzahl der Ausbildungsstellen. 
Bei ihrer Besetzung sind die Bettenzahl, der Inhalt 

und Umfang der medizinischen Leistungen und der 
Ausbildungseinrichtungen zu berücksichtigen. 

(5) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für die 
Ausbildung zum Facharzt eines klinischen Sonder­
faches ist zur Ausbildung der Turnusärzte mit dem 
Ziel der selbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes als Facharzt dieses Sonderfaches verpflich­
tet. Er kann hiebei von einem zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigten Facharzt des betref­
fenden Sonderfaches (Ausbildungsassistent) unter­
stützt werden. 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch beglei­
tende theoretische Unterweisungen zu umfassen. 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die 
Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer 
Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags 
auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen; zusätz­
lich sind Nachtdienste sowie Wochenend- und Fei­
ertagsdienste zu absolvieren. 

(7) Die in Ausbildung zum Facharzt eines klini­
schen Sonderfaches stehenden Ärzte sind vom Lei­
ter. der Ausbildungsstätte vierteljährlich der Öster­
reichischen Ärztekammer unter Angabe des 
Namens und des Geburtsdatums bekanntzugeben. 

(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für. 
die Ausbildung zum Facharzt eines klinischen Son­
derfaches ist vom Bundeskanzler nach Anhörung 
der Österreichischen Ärztekammer zurückzuneh­
men bzw. einzuschränken (Abs. 3), wenn sich die 
für die Anerkennung als Ausbildungsstätte maßgeb­
lichen Umstände geändert haben oder nachträglich 
hervorkommt, daß eine für die Anerkennung erfor­
derliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht 
erfüllt war. Desgleichen ist die Zahl der Ausbil­
dungsstellen bei Veränderungen der nach Abs. 4 
hiefür maßgebenden Umstände neu festzusetzen. 
Betrifft die Rücknahme bzw. Einschränkung der 
Anerkennung Universitätskliniken, so hat der Bun­
deskanzler das Einvernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung herzustellen. 

(9) Den in Ausbildung zum Facharzt eines klini- -
schen Sonderfaches stehenden Ärzten ist auf Ver­
langen nach der Hälfte der Ausbildu~gszeit im 
Hauptfach eine Bestätigung über die bis, dahin ver­
mittelten Kenntnisse und Erfahrungen auszustellen. 

Ausbildungsstätten für die Ausbil­
dung zum Facharzt eines nichtkli­

nischen Sonderfaches 

§ 6 b. (1) Ausbildungsstätten im Sinne des § 5 
. Abs. 1 sind, soweit es sich um die Ausbildung in 
einem nichtklinischen Sonderfach handelt, die 
medizinischen Einrichtungen von Krankenanstal­
ten einschließlich der medizinischen Universitätsin­
stitute und die Untersuchungsanstalten der Sani­
tätsverwaltung, die vom Bundeskanzler nach Anhö-
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rung der Österreichischen Ärztekammer als Ausbil­
dungsstätten für die Ausbildung zum Facharzt 
eines' nichtklinischen Sonderfaches anerkannt wor­
den sind. Hinsichtlich der Anerkennung von Uni­
versitätsinstituten hat der Bundeskanzler das Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung herzustellen. Diese Ausbil­
dungsstätten sind in das beim Bundeskanzleramt 
geführte Verzeichnis der anerkannten Ausbildungs­
stätten Österreichs aufzunehmen. Die Ausbildung 
in einem klinischen oder nichtklinischen Nebenfach 
kann auch an einer für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt anerkannten Ausbildungsstätte erfolgen. 

(2) Die' Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum Facharzt eines nichtklinischen 
Sonderfaches im Sinne des Abs. 1 darf, unbescha­
det Abs. 3, nur erteilt werden, wenn nachstehende 
V o~aussetzungen' erfüllt sind: 

1. Die Einrichtung bzw. Untersuchungs anstalt 
muß unmittelbar oder mittelbar der Untersu­
chung und Behandlung Kranker oder der 
Vorbeugung von Krankheiten dienen; 

2. die Einrichtung bzw. Untersuchungsanstalt 
muß das gesamte Gebiet des jeweiligen nicht­
klinischen Sonderfaches umfassen und von 
einem Facharzt des betreffenden Sonderfa­
ches geleitet werden; unter Bedachtnahme auf 
die Besonderheit einzelner nichtklinischer 
Sonderfächer kann für diese durch Verord­
nung des Bundeskanzlers nach Anhörung der 
Österreichischen Ärztekammer die Leitung 
der Ausbildungsstätte durch Absolventen ent­
sprechender naturwissenschaftlicher Studien­
richtungen mit der Maßgabe zugelassen wer­
den,daß mit der unmittelbaren Anleitung und 
Aufsicht der auszubildenden Ärzte ein Fach­
arzt des betreffenden nichtklinischen Sonder­
faches betraut sein muß; 

3. die an der Einrichtung bzw. Untersuchungs­
anstalt erbrachten medizinischen Leistungen 
müssen nach Inhalt und Umfang gewährlei-. 
sten, daß sich die in Ausbildung stehenden 
Ärzte die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen jeweils auf dem gesamten Gebiet 
aneignen können; . 

4. neben dem Leiter der Ausbildungsstätte bzw. 
dem mit' der unmittelbaren Anleitung und 
Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte 
betrauten Facharzt (Z 2 zweiter Halbsatz) 
muß mindestens ein weiterer zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigter Facharzt des 
betreffenden Sonderfaches beschäftigt sein; 

5. die Einrichtung bzw., Untersuchungsanstalt 
muß über alle zur Erreichung des Ausbil­
dungszieles erforderlichen fachlichen Einrich­
tungen und Geräte sowie über das erforderli­
che Lehr- und Untersuchungsmaterial verfü­
,gen. 

(3) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte 
für die Ausbildung zum Facharzt eines nichtklini-

sehen Sonderfaches kann die Anrechenbarkeit ent­
sprechend zeitlich eingeschränkt werden, wenn die 
Einrichtung bzw. Untersuchungs anstalt nicht das 
gesamte. Gebiet des betreffenden nichtklinischen 
Sonderfaches um faßt oder die erbrachten medizini­
schen Leistungen nicht gewährleisten, daß ~ich die 
in Ausbildung stehenden Ärzte die erforderlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem gesamten 
Gebiet aneignen k6nnen. 

(4) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer Aus-, 
bildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt 
eines nichtklinischen Sonderfaches - ausgenom­
men Universitätsinstitute und Untersuchungsanstal­
ten der bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung - ist 
die Zahl der Ausbildungsstellen, die' wegen des 
Ausbildungserfolges nicht überschritten werden 
darf, auch unter Berücksichtigung der vorhandenen 
fachlichen Einrichtungen und Geräte, des Inhaltes 
und Umfanges der medizinischen Leistungen sowie 
der Zahl der ausbildenden Ärzte festzusetzen; für 
jede Ausbildungsstelle muß neben dem Abteilungs­
leiter bzw. dem mit der unmittelbaren Anleitung 
und Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte 
betrauten Facharzt (Abs. 2 Z 2 zweiter Halbsatz) 
mindestens ein zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigter, Facharzt des betreffenden Sonderfa-, 
ches beschäftigt sein. In Universitätsinstituten und 
in Untersuchungsanstalten der bundesstaatlichen 
Sanitätsverwaltung gilt die Zahl der jeweils in den 
Stellenplänen enthaltenen Assistentenplanstellen 
und Ärzteplanstellen als Höchstzahl der· Ausbil­
dungsstellen. Bei ihrer Besetzung sind der Inhalt 
und Umfang der medizinischen Leistungen und der 
Ausbildungseinrichtungen zu berücksichtigen. 

(5) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für die 
Ausbildung zum Facharzt eines nichtklinischen 
Sonderfaches bzw. der mit der unmittelbaren Anlei­
tung und Aufsicht der in Ausbildung stehenden 
Ärzte betraute Facharzt (Abs. 2 Z 2 zweiter Halb­
satz) ist zur Ausbildung der Turnusärzte . mit dem 
Ziel der selbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes als Facharzt dieses Sonderfaches verpflich­
tet. Er kann hiebei von einem zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigten Facharzt des betref­
fenden Sonderfaches (Ausbildungsassistent) unter­
stützt werden. 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie~ 
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch beglei­
tende theoretische Unterweisungen zu umfassen. 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die 
Wochendienstzeitmöglichst gleichmäßig bei einer 
Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags 
auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen. 

(7) Die in Ausbildung zum Facharzt eines nicht­
klinischen Sonderfaches stehenden Ärzte sind vom 
Leiter der Ausbildungsstätte vierteljährlich der 
Österreichischen Ärztekammer unter Angabe des 
Namens und des Geburtsdatums bekanntzugeben. 
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(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum Facharzt eines nichtklinischen 
Sonderfaches ist vom Bundeskanzler nach Anhö­
rung der Österreichischen Ärztekammer zurückzu­
nehmen bzw. einzuschränken (Abs. 3), wenn sich 
die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte 
maßgeblichen Umstände geändert haben oder 
nachträglich hervorkommt, daß eine für die Aner­
kennung erforderliche Voraussetzung schon 
ursprünglich hicht erfüllt war. Desgleichen ist die 
Zahl der Ausbildungsstellen bei Veränderungen der 
nach Abs.4 hiefür maßgebenden Umstände neu 
festzusetzen. Betrifft die Rücknahme bzw. Ein­
schränkung der Anerkennung Universitätsinstitute, 
so hat der Bundeskanzler das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung herzustellen. 

(9) Den in Ausbildung zum Facharzt eines nicht­
klinischen Sonderfaches stehenden Ärzten ist auf 
Verlangen nach der Hälfte der Ausbildungszeit im 
Hauptfach eine Bestätigung über die bis dahin ver­
mittelten Kenntnisse und Erfahrungen auszustellen. 

Ausbildungsstätten für eine ergän -
zende spezielle Ausbildung im 

Rahmen eines klinischen Sonderfa -
ch e s 

§ 6 c. (1) Ausbildungsstätten für eine ergänzende 
spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rah­
men eines klinischen Sonderfaches sind jene Abtei­
lungen von Krankenanstalten einschließlich der 
Universitätskliniken, die vom Bundeskanzler nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als 
Ausbildungsstätten für eine ergänzende spezielle 
Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines 
klinischen Sonderfaches anerkannt worden sind. 
Hinsichtlich der Anerkennung von Universitätskli­
niken hat der Bundeskanzler das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung herzustellen. Diese Ausbildungsstätten sind 
in das beim Bundeskanzleramt geführte V erzeich -
nis der anerkannten Ausbildungsstätten Österreichs 
aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet im Rahmen eines k.linischen Sonderfa­
ches darf nur erteilt werden, wenn nachstehende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Ausbildungsstätte hat der Untersuchung 
und Behandlung bettlägeriger Kranker sowie 
der Vor- und Nachsorge zu dienen; 

2. die Ausbildungsstätte muß von einem Fach­
arzt geleitet werden, der selbst über eine 
ergänzende . spezielle Ausbildung auf dem 
betreffenden Teilgebiet verfügt; 

3. die an der Ausbildungsstätte erbrachten medi­
zinischen Leistungen müssen nach Inhalt und 
Umfang gewährleisten, daß sich die in Ausbil­
dung stehenden Ärzte die erforderlichen spe~ 

ziellen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 
gesamten Teilgebiet aneignen können; 

4. an der Ausbildungsstätte muß neben dem Lei­
ter mindestens ein weiterer zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigter Facharzt; der. 
selbst über eine Ausbildung auf dem betref­
fenden Teilgebiet des Sonderfaches verfügt, 
beschäftigt sein; 

5. die Ausbildungsstätte muß über alle zur Errei­
chung des Ausbildungszieles erforderlichen 

. fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie 
über das erforderliche Lehr- und Untersu­
chungsmaterial verfügen. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Ausbil­
dungsstätte für eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines klini­
schen Sonderfaches - ausgenommen Universitäts­
kliniken - ist die Zahl der Ausbildungsstellen, die 
wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten 
werden darf, auch unter Berücksichtigung der Bet­
tenzahl bzw. der vorhandenen fachlichen Einrich­
tungen und Geräte, des Inhaltes und Umfanges der 
medizinischen Leistungen sowie der Zahl der aus­
bildenden Ärzte festzusetzen; für jede Ausbildungs­
stelle muß neben dem Abteilungsleiter mindestens 
ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter 
Facharzt des betreffenden Sonderfaches, der selbst 
über eine Ausbildung auf dem betreffenden T eilge­
biet des Sonderfaches verfügt, beschäftigt sein. In 
Universitätskliniken gilt die Zahl der jeweils in den 
Stellenplänen enthaltenen Assistentenplanstellen 
und Ärzteplanstellen als Höchstzahl der Ausbil­
dungsstellen. Bei ihrer Besetzung sind die Betten­
zahl, die vorhandenen fachlichen Einrichtungen 

.und Geräte sowie der Inhalt und Umfang der medi­
zinischen Leistungen zu berücksichtigen. 

(4) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für eine 
ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilge­
biet im Rahmen eines klinischen Sonderfaches ist 
zur Ausbildung der Fachärzte verpflichtet. Er kann 
hiebei von einem zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigten Facharzt, der gleichfalls über eine 
ergänzende spezielle Ausbildung auf dem betref­
fenden Teilgebiet des Sonderfaches verfügt (Ausbil­
dungsassistent), unterstützt werden. 

(5) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch beglei­
tende theoretische Unterweisungen zu umfassen. 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die 
Wochen dienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer 
Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags 
auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen; zusätz­
lich sind Nachtdienste sowie Wochenend- und Fei­
ertagsdienste zu absolvieren. 

(6) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet im Rahmen eines klinischen Sonderfa­
ches ist vom Bundeskanzler nach Anhörung der 
Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen, 
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wenn sich die für die Anerkennung als Ausbil­
dungsstätte maßgeblichen Umstände geändert 
haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine 
für die Anerkennung erforderliche Voraussetzung 
schon ursprünglich nicht erfüllt war. Desgleichen 
ist die Zahl der Ausbildungsstellen bei Veränderun­
gen der nach Abs. 3 hiefür maßgebenden Umstände 
neu festzusetzen. Betrifft die Rücknahme der Aner­
kennung Universitätskliniken, so hat der Bundes­
kanzler das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung herzustellen. 

Ausbildungsstätten für eine ergän­
zende spezielle Ausbildung im 

Rahmen eines nichtklinischen Son­
derfaches 

§ 6 d. (1) Ausbildungsstätten für eine ergänzende 
spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet im Rah­
men eines nichtklinischen Sonderfaches sind jene 
medizinischen Einrichtungen von Krankenanstal­
ten einschließlich der medizinischen Universitätsin­
stitute und die Untersuchungsanstalten der Sani­
tätsverwaltung, die vom Bundeskanzler nach Anhö­
rung der Österteichischen Ärztekammer als Ausbil­
dungsstätten für eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines nicht­
klinischen Sonderfaches anerkannt worden sind. 
Hinsichtlich der Anerkennung von Universitätsin­
stituten hat der Bundeskanzler das Einvernehmen. 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung herzustellen. Diese Ausbildungsstätten sind 
in das beim Bundeskanzleramt geführte V erzeich -
nis der anerkannten Ausbildungsstätten Österreichs 
aufzunehmen. . 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet im Rahmen eines nichtklinischen Son­
derfaches darf nur erteilt werden, wenn nachste­
hende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Die Ausbildungsstätte muß unmittelbar oder 
mittelbar der Untersuchung und Behan"dlung 
Kranker oder der Vorbeugung von Krankhei­
ten dienen; 

2. die Ausbildungsstätte muß von einem Fach­
arzt geleitet werden, der selbst über eine 
ergänzende spezielle Ausbildung auf dem 
betreffenden Teilgebiet verfügt; unter 
Bedachtnahme auf die Besonderheit einzelner 
Teilgebiete im Rahmen nichtklinischer Son­
derfächer kann für diese durch Verordnung 
des Bundeskanzlers. nach Anhörung der 
Österreichischen Ärztekammer die Leitung 
der Ausbildungsstätte durch Absolventen ent­
sprechender naturwissenschaftlicher Studien­
richtungen mit der Maßgabe zugelassen wer­
den, daß mit der unmittelbaren Anleitung und 
Aufsicht der auszubildenden Ärzte ein Fach­
arzt des betreffenden nichtklinischen Sonder­
faches, der selbst: über eine Ausbildung auf 
dem Teilgebiet des Sonderfaches verfügt, 
betraut sein muß; 

3. die an der Ausbildungsstätte erbrachten medi­
zinischen Leistungen müssen nach Inhalt und 
Umfang gewährleisten, daß sich die in Ausbil­
dung stehenden Ärzte die erforderlichen spe­
ziellen Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 
gesamten Teilgebiet aneignen können; 

4. an der Ausbildungsstätte muß neben dem Lei­
ter bzw. dem mit der unmittelbaren Anleitung 
und Aufsicht der in Ausbildung stehenden 
Ärzte betrauten Facharzt mindestens ein wei­
terer zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigter Facharzt, der selbst über eine 
Ausbildung auf dem betreffenden Teilgebiet 
des Sonderfaches verfügt, beschäftigt sein; 

5. die Ausbildungsstätte muß über alle zur Errei­
chung des Ausbildungszieles erforderlichen 
fachlichen Einrichtungen und Geräte sowie 
über das erforderliche Lehr- und Untersu­
chungsmaterial verfügen. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Ausbil­
dungsstätte . für eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf einem Teilgebiet im Rahmen eines nicht­
klinischen Sonderfaches - ausgenommen Univer­
sitätsinstitute und Untersuchungsanstalten der bun­
des staatlichen Sanitätsverwaltung - ist die. Zahl 
der Ausbildungsstellen, die wegen des Ausbildungs­
erfolges nicht überschritten werden darf, auch 
unter Berücksichtigung der vorhandenen fachli­
chen Einrichtungen und Geräte, des Inhaltes und 
Umfanges der medizinischen Leistungen sowie der 
Zahl der ausbildenden Ärzte festzusetzen; für jede 
Ausbildungsstelle muß neben dem Abteilungsleiter 
bzw. dem mit der unmittelbaren Anleitung und 
Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betrau­
ten Facharzt mindestens ein zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigter Facharzt des betref­
fenden Sonderfaches, der selbst über eine Ausbil­
dung auf dem betreffenden Teilgebiet des Sonder­
faches verfügt, beschäftigt sein. In Universitätsinsti­
tuten und in Untersuchungsanstalten der bundes­
staatlichen Sanitätsverwaltung gilt die Zahl der 
jeweils ·in den Stellenplänen enthaltenen Assisten­
tenplanstellen und Ärzteplanstellen als Höchstzahl 
der Ausbildungsstellen.Bei ihrer Besetzung sind die 
vorhandenen fachlichen Einrichtungen und Geräte 
sowie der Inhalt und Umfang der medizinischen 
Leistungen zu berücksichtigen. 

(4) Der Leiter einer Ausbildungsstätte für eine 
ergänzende spezielle Ausbildung auf einem Teilge­
biet im Rahmen eines nichtklinischen Sonderfaches 
bzw. der mit der unmittelbaren Anleitung und Auf­
sicht der in Ausbildung stehenden Ärzte betraute 
Facharzt ist zur Ausbildung der Fachärzte ver­
pflichtet. Er kann hiebei von einem zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigten' Facharzt, der 
gleichfalls über eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf dem betreffenden Teilgebiet des Sonder­
faches verfügt (Ausbildungsassistent), unterstützt 
werden. 
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(5) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch beglei­
tende theoretische Unterweisungen zu umfassen. 
Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner die 
Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer 
Kernarbeitszeit von 3 5 Wochenstunden untertags 
auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen. 

(6) Die Anerkennung al~ Ausbildungsstätte für 
eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet im Rahmen eines nichtklinischen Son­
derfaches ist vom Bundeskanzler nach Anhörung 
der Österreichischen Ärztekammer zurückzuneh­
men, wenn sich die für die Anerkennung als Ausbil­
dungsstätte maßgeblichen Umstände geändert 
haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine 
für die Anerkennung erforderliche V orauss'etzung 
schon ursprünglich nicht erfüllt war. Desgleichen 
ist die Zahl der Ausbildungsstellen bei Veränderun­
gen der nach Abs. 3 hiefür maßgebenden Umstäride 
neu festzusetzen. Betrifft die Rücknahme der Aner­
kennung Universitätsinstitute, so hat der Bundes­
kanzler das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung herzustellen." 

8. § 7 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der Lehrpraxisinhaber ist zur Ausbildung 
des Turnusarztes mit dem Ziel der Vorbereitung 
auf die Tätigkeit als niedergelassener Arzt ver­
pflichtet. Im Rahmen einer Lehrpraxis darf jeweils 
nur ein Arzt ausgebildet werden. Diese praktische 
Ausbildung hat - ausgenommen die Fälle des § 6 
Abs. 3 erster Satz - im Rahmen eines Arbeitsver­
hältnisses zum Lehrpraxisinhaber zu erfolgen und 
mindesteI)s 35 Wochenstunden untertags zu umfas­
sen. Dieses Arbeitsverhältnis kann mit dem bereits 
zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 
als praktischer Arzt oder Facharzt berechtigten 
Arzt bis zur Dauer von sechs Monaten fortgesetzt 
werden." 

9. Nach § 7 wird folgender § 7 a eingefügt: 

"L ehr a m b u I a tor i e n 

§ 7 a. (1) Lehrambulatorien im Sinne der §§ 4 
Abs. 4 und 5 Abs. 2 sind jene Krankenanstalten in 
der Betriebsform selbständiger Ambulatorien, die 
vom Bundeskanzler nach Anhörung der Öster­
reichischen Ärztekammer als LehrambuIatorien für 
die Ausbildung von Ärzten. zum praktischen Arzt 
oder zum Facharzt anerkannt worden sind. Solche 
Ambulatorien sind in das beim Bundeskanzleramt 
geführte Verzeichnis anerkannter Lehrambulato­
rien aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als Lehrambulatörium darf 
nur erteilt werden, wenn nachstehende V orausset­
zungen erfüllt sind: 

1. Für die Ausbildung muß ein zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigter Facharzt des 
betreffenden' Sonderfaches zur Verfügung 
stehen (Leiter der Ausbildung); neben diesem 

muß mindestens ein weiterer zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigter Facharzt des 
betreffenden Sonderfaches beschäftigt sein; 

2. der Leiter der Ausbildung bzw. dessen Stell­
vertreter müssen in einem solchen Ausmaß 
beschäftigt sein, daß durch deren Anwesen­
heit während der Betriebszeit des Lehrambuc 
latoriums eine Tätigkeit der Turnusärzte nur 
unter Anleitung und Aufsicht eines für die 
Ausbildung verantwortlichen Arztes erfolgt; 

3. die erbrachten medizinischen Leitungen müs­
sen nach Inhalt und Umfang gewährleisten, 
daß sich die in Ausbildung stehenden Ärzte 
auf dem jeweiligen Sonderfach erforderliche 
wesentliche Kenntnisse und Erfahrungen in 
ambulanten Untersuchungen und Behandlun­
gen aneignen können; 

4. das Lehrambulatorium muß über die zur 
Erreichung des Ausbildungszieles erforderli­
chen fachlichen Einrichtungen und Geräte 
sowie über das erforderliche Lehr- und Unter­
suchungsmaterial verfügen; 

5. die Betriebszeit muß die Einhaltung der im 
Abs.4 vorgesehenen wöchentlichen Ausbil­
dungszeit gewährleisten. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Lehr­
ambulatorium ist die Zahl der Ausbildungsstellen, 
die wegen des Ausbildungserfolges nicht über. 
schritten werden darf, unter Berücksichtigung des 
Inhaltes und Umfanges der medizinischen Leistun­
gen und der Ausbildungseinrichtungen sowie der 
Zahl der ausbildenden Ärzte festzusetzen. Für jede 
Ausbildungsstelle muß rieben dem Leiter der Aus­
bildung mindestens ein zur selbständigen Berufs­
ausübung berechtigter Facharzt des betreffenden 
Sonde'rfaches beschäftigt sein. 

(4) Der Leiter der Ausbildung ist zur Ausbildung 
der Turnusärzte mit dem Ziel der selbständigen 
Berufsausübung des ärztlichen Berufes als prakti­
scher Arzt oder Facharzt des. betreffenden Sonder" 
faches verpflichtet. Er kann hiebei von einem zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten Fach­
arzt des betreffenden Sonderfaches (Ausbildungsas­
sistent) unterstützt werden. Die praktische Ausbil­
dung ist zur Erreichung des Ausbildungszieles 
möglichst gleichmäßig bei einer Kernarbeitszeit 
von 35 Wochenstunden untertags auf die Arbeits­
tage der Woche aufzuteilen. 

(5) Die in Ausbildung stehenden Ärzte sind vom 
Leiter der Ausbildung vierteljährlich der Öster­
reichischen Ärztekammer unter Angabe des 
Namens und des Geburtsdatums bekanntzugeben. 

(6) Die Anerkennung als Lehrambulatorium ist 
vom Bundeskanzler nach Anhörung der Öster­
reichischen Ärztekammer zurückzunehmen, wenn 
sich die für die Anerkennung maßgeblichen 
Umstände geändert haben oder nachträglich her­
vorkommt, daß eine für die Anerkennung erforder­
liche Voraussetzung schon ursprünglich nicht 
erfüllt war." . 
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10. § 8 Abs. 3 erster Satz lautet: 

,,(3) Die Zeugnisse sind von den ausbildenden 
Ärzten der Ausbildungsstätten, Lehrpraxen bzw. 
Lehrambulatorien auszustellen." 

11. § 10 Z 2 und 3 lautet: 
,,2. die Anerkennung von Ausbildungsstätten, die 

Bewilligung zur Führung von Lehrpraxen 
sowie die Anerkennung von Lehrambulato­
rien (§§ 6 bis 7 a), 

3. die Festsetzung von Ausbildungsstellen in den 
Ausbildungsstätten und Lehrarribulatorien 
(§§ 6 a Abs. 4, 6 b Abs. 4, 6 c Abs. 3, 6 d 
Abs.3 und 7 a Abs. 3), sowie über" 

12. § 11 Abs. 1 lautet: 

,,§ 11. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat 
die Anmeldungen für die Ausübung des ärztlichen 
Berufes entgegenzunehmen und eine Liste der zur 
Berufsausübung berechtigten Ärzte (Ärzteliste) zu 
führen. Die' Arzteliste ist hinsichtlich Namen, 
Berufsbezeichnungen, sonstiger Titel, Verträge mit 
den Sozialversicherungsträgern und Krankenfür­
sorgeanstalten sowie Berufssitz, Dienstort bzw. 
Wohnadresse bei Ärzten gemäß§ 20 a öffentlich. 
Die Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der 
Ärzteliste sowie die Anfertigung von Abschriften ist 
jedermann gestattet; für Kopien ist ein von der 
Österreichischen Ärztekammer festzusetzender 
Kostenersatz zu leisten." 

13.§ 11 Abs. 6 bis. 8 lautet: 

,,( 6) Gegen den Bescheid der Österreichischen 
Ärztekammer steht die Berufung an den Landes­
hauptmann offen, in dessen Bereich die Ausübung 
der ärztlichen Tätigkeit beabsichtigt ist. Dei Lan­
deshauptmann hat Bescheide, mit denen Berufun­
gen stattgegeben wurde, binnen zwei Wochen nach' 
deren Rechtskraft unter Anschluß der Entschei­
dungsunterlagen dem Bundeskanzler vorzulegen. 
Dieser kann gegen solche Bescheide Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(7) Jede Eintragung in die Ärzteliste ist von der 
Österreichischen Ärztekammer der nach dem 
gewählten Berufssitz zuständigen Bezirksverwal­
tungsbehörde ohne Verzug mitzuteilen. 

(8) Der Österreichischen Ärztekammer sind vom 
Arzt binnen einer Woche ferner folgende schriftli­
che Meldungen zu erstatten: 

1. jede Verlegung des Berufssitzes oder des 
Dienstortes, jeweils unter Angabe d'er 
Adresse, eine zeitlich befristete Verlegung nur 
dann, wenn sie voraussichtlich drei Monate 
übersteigt; 

2. jeder Wechsel des ordentlichen Wohnsitzes 
oder des gewöhnlichen Aufenthaltes 
(Adresse); 

3. jeder dauernde oder zeitweilige Verzicht auf 
die Berufsausübung (§ 33) sowie deren Ein­
stellung, wenn sie voraussichtlich drei Monate 
übersteigt; 

4. die Aufnahme einer ärztlichen Berufstätigkeit 
außerhalb des Berufssitzes (§ 19) sowie die 
Beendigung einer solchen Tätigkeit; 

5. die Aufnahme und Beendigung einer ärztli­
chen Nebentätigkeit; 

6. die Eröffnung, Erweiterung und Schließung 
von Ordinations- und Apparategemeinschaf­
ten sowie den Beginn und das Ende der Betei­
ligung an solchen ; 

7. die Wiederaufnahme der Berufsausübung 
gemäß § 32 Abs. 5 und 

8. die Bekanntgabe des ordentlichen Wohnsitzes 
bei Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit 
gemäß § 32 Abs. 8." 

14. § 11 Abs.9 entfällt; die bisherigen Abs.10 
und 11 erhalten die Bezeichnung ,,(9)" und ,,(10)", 
wobei im neuen Abs. 9 die Wortfolge "derselben, 
die sich nach den Abs. 1 bis 9 ergeben," entfällt. 

15. § 13 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Fachärzte haben ihre ärztliche Berufstätig­
keit auf ihr Sonderfachzu beschränken. Dies gilt 
nicht für Tätigkeiten im Rahmen der betriebsärztli­
chen Betreuung im Sinne der §§ 22 ff des Arbei.t­
nehmerschutzgesetzes, BGBI. Nr. 234/1972. Fach­
ärzte eines klinischen Sonderfaches dürfen unter 
den Voraussetzungen des § 15 a in organisierten 
Notarztdiensten (NQtarztwagen bzw. Notarzthub­
schraubet) fächerüberschreitend tätig werden." 

16. § 13 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

"Eine solche Bewilligung darf nur einem freiberuf­
lich tätigen Facharzt erteilt werden, wenn eine aus­
reichende fachärztliche Betreuung der Bevölkerung 
in dem für die Ausübung des betreffenden Sonder­
faches in Aussicht genommenen Ort und dessen 
Einzugsgebiet nicht gewährleistet ist." 

17. Nach § 15 wird folgender § 15 a eingefügt: 

,,§ 15 a. (1) Praktische Ärzte und Fachärzte eines 
klinischen Sonderfaches, die beabsichtigen, eine 
ärztliche Tätigkeit im Rahmen organlSlerter 
Notarztdienste (Notarztwagen . bzw. Notarzthub­
schrauber) auszuüben, haben einen Lehrgang 
gemäß Abs. 2 im Gesamtausmaß von 60 Stunden zu 
besuchen. 

(2) Der Lehrgang hat in Ergänzung zur jeweili­
gen fachlichen Ausbildung eine theoretische und 
praktische Fortbildung auf folgenden Gebieten zu 
vermitteln: 

1. Reanimation, Intubation und Schocktherapie 
sowie Therapie von Störungen des Säure-, 
Basen-, Elektrolyt- und Wasserhaushaltes; 

2. Intensivbehandlung; 
3. Infusionstherapie ; 
4. Kenntnisse auf dem Gebiet der Chirurgie, der 

Unfall~hirurgie einschließlich Hirn- und Rük­
kenmarksverletzungen sowie Verletzungen 
der großen Körperhöhlen, der abdominellen 
Chirurgie, Thoraxchirurgie und Gefäßchirur­
gie; 
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5. Diagnose und Therapie von Frakturen und 
Verrenkungen und 

6. Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Inneren Medizin, insbesondere Kardiolo­
gie einschließlich EKG-Diagnostik. 

(3) Zusätzlich ist mindestens alle zwei Jahre eine 
zweitägige Fortbildungsveranstaltung zu besuchen. 

(4) Für die Durchführung von Fortbildungslehr­
gängen gemäß Abs.2 und Fortbildungsveranstal­
tungen gemäß Abs. 3 haben die Ärztekammern zu 
sorgen. Über den erfolgreichen Abschluß sind 
Bestätigungen auszustellen. 

(5) Praktische Ärzte und Fachärzte eines klini­
schen Sonderfaches, die die Voraussetzungen der 
Abs~ 2 und 3 erfüllen und eine ärztliche Tätigkeit 
im Rahm:en organisierter' Notarztdienste ausüben, 
dürfen zusätzlich die Bezeichnung "Notarzt" füh­
ren." 

18. § 16 Abs. 1 lautet: 

,,§ 16. (1) Die im Ausland erworbenen medizini­
schen Doktorate der Professoren eines medizini­
schen Faches, die aus dem Ausland berufen und an 
der medizinischen Fakultät einer österreichischen 
Universität zu ordentlichen Universitätsprofessoren 
ernannt sind, gelten als' in Österreich nostrifizierte 
Doktorate. Besitzen diese Professoren die venia 
docendifür. das gesamte Gebiet eines klinischen 
oder nichtklinischen Sonderfaches, gelten sie als 
Fachärzte dieses Sonderfaches. Ist ihre venia 
docendi auf ein Teilgebiet des Sonderfaches 
beschränkt, so sind sie nur zur selbständigen Aus­
übung des ärztlichen Berufes in Universitätsklini­
ken und Universitätsinstituten auf jenem Gebiet 
berechtigt, für das sie die venia docendi besitzen." 

19. § 19 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

"Die Tätigkeit in einer Einrichtung zur Beratung 
der Schwangeren und Mütter von Säuglingen und 
Kleinkindern (Mutterberatungsstelle) im Sinne des 
§ 1 des Jugendwohlfahrtsgesetzes, BGBI. Nr. 991 
1954, im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung 
gemäß §§ 22 ff des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
sowie in einer nach den Bestimmungen des Fami­
lienberatungsförderungsgesetzes, BGBI. Nr. 801 
1974, geförderten Beratungsstelle bedarf keiner 
Be:villigung. " 

20. Nach § 20 wird folgender § 20 a eingefügt: 

,,§ 20 a. (1) Praktische Ärzte oder Fachärzte, die 
ausschließlich solche wiederkehrende ärztliche 
Tätigkeiten auszuüben beabsichtigen, die weder 
eine Ordinationsstätte (§ 19 Abs. 2) erfordern noch 
in einem AnsteHungsverhältnis (§ 20) ausgeübt wer­
den, haben der Österreichischen Ärztekammer den 
Wohnsitz bekanntzugeben. 

(2) Werden die im Abs. 1 genannten Tätigkeiten 
jedoch von einem niedergelassenen oder angestell-

ten Arzt ausgeübt, ist dieser als niedergelassener 
oder angestellter Arzt in die Ärzteliste einzutragen. 

(3 ) Vor der Eintragung in die Ärzteliste (§ 11) 
hat die Österreichische Ärztekammer zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 gegeben 
sind." 

21. § 22 lautet: 

,,§ 22. (1) Der Arzt ist verpflichtet, jeden von ihm 
in ärztliche Beratung oder Behandlung übernom­
menen Gesunden und Kranken ohne Unterschied 
der Person gewissenhaft zu betreuen. Er hat hiebei 
nach Maßgabe der ärztlichen Wissenschaft und 
Erfahrung sowie unter Einhaltung der bestehenden 
Vorschriften das W 041 ,der Kranken und den 
Schutz der Gesunden zu wahren. 

(2) Der Arzt hat seinen Beruf persönlich und 
unmittelbar, allenfalls in Zusammenarbeit mit ande­
ren Ärzten, auszuüben. Zur Mithilfe kann er sich 
jedoch Hilfspersonen bedienen, wenn diese nach 
seinen genauen Anordnungen und unter seiner 
ständigen Aufsicht. handeln. 

(3) Ein zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigter Arzt darf eine zur berufsmäßigen Aus­
übung des Krankenpflegefachdienstes berechtigte 
Person sowie eine Hebamme im Einzelfall zur V or­
nahme subkutaner und intramuskulärer Injektionen 
und zurBlutabnahme aus der Vene, eine zur 
berufsmäßigen Ausübung des medizinisch-techni­
schen Laboratoriumsdienstes, des radiologisch­
technischen Dienstes oder des medizinisch-techni­
schen Fachdienstes berechtigte Person im Einzelfall 
zur Blutabnahme aus der Vene nach seiner Anord­
nung ermächtigen. 

(4) Ein zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigter Arzt darf eine zur berufsmäßigen Aus­
übung des Krankenpflegefachdienstes berechtigte 
Person in Abteilungen von Krankenanstalten, in 
denen wegen ,der Besonderheit der Tätigkeiten 
(insbesondere Anästhesien, Dialyse- und Intensiv­
behandlungen) die Anwesenheit eines zur selbstän­
digen Berufsausübung berechtigten Arztes ständig 
gegeberi ist, im Einzelfall zur Vornahme intravenö­
ser Ii-tjektionen und Infusionen nach seiner Anord­
nung ermächtigen. 

, (5) In den Fällen des Abs. 2 bis 4 hat sich der 
Arzt jeweils zu vergewissern, daß die betreffende 
Person die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkei­
ten besitzt. 

(6) Die in Ausbildung stehenden Studenten der 
Medizin (Famulanten und Pflichtfamulanten im 
Sinne des § 12 des Bundesgesetzes über die Stu­
dienrichtung Medizin, BGBI. Nr. 123/1973) sind 
zur unselbständigen Ausübung der im Abs. 7 
genannten Tätigkeiten unter Anleitung und Auf­
sicht der ausbildenden ÄrZte berechtigt. 
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(7) Tätigkeiten im Sinne des Abs. 6 sind: 

1. Erhebung der Anamnese, 
2. einfache physikalische Krankenuntersuchung 

einschließlich Blutdruckmessung, 
3. Blutabnahme aus der Vene, 
4. die Vornahme intramuskulärer und subkuta­

ner Injektionen und 
5. Hilfeleistung bei anderen ärztlichen Tätigkei-

ten." . 

22. § 23 lautet: 

,,§ 23. (1) Die Zusammenarbeit von freiberuflich 
tätigen Ärzten im Sinne des § 22 Abs. 2 kann bei 
Wahrung der Eigenverantwortlichkeit eines jeden 
Arztes auch in der gemeinsamen Nutzung von 
Ordinationsräumen (Ordinationsgemeinschaft) 
und/oder von medizinischen Geräten (Apparatege­
meinschaft) bestehen. Eine solche Zusammenarbeit 
darf jedoch nach außen hin nicht als Gesellschaft in 
Erscheinung treten. 

_(2) Ordinations- und Apparategemeinschaften 
dürfen nur zwischen den im Abs. 1 genannten Ärz­
ten begründet werden. Die Tätigkeit der Gemein­
schaft muß ausschließlich als freiberufliche Tätig­
keit im Sinne des § 22 Abs. 2 anzusehen sein, und 
es muß jeder einzelne Arzt im Rahmen der 
Gemeinschaft freiberuflich im Sinne des § 22 Abs. 2 
tätig werden." 

23. Dem § 25 wird folgender Abs.4 angefügt: 

,,(4) Die Ausübung der Ärzten gemäß Abs. 1 bis 
3 verbotenen Tätigkeiten ist auch sonstigen physi­
schen und juristischen Personen untersagt." 

24. Dem § 26 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,( 4) Die im Abs. 1 vorgesehene Verpflichtung 
besteht weiters dann nicht, wenn die für die Hono­
rar- bzw. Medikamentenabrechnung gegenüber 
den Krankenversicherungsträgern, Krankenanstal­
ten, sonstigen Kostenträgern oder Patienten erfor­
derlichen Unterlagen zum Zweck der Abrechnung, 
auch im automationsunterstützten Verfahren, 
Dienstleistungsunternehmen überlassen werden. 
Eine allfällige Speicherung darf nur so erfolgen, 
daß Betroffene weder bestimmt werden können 
noch mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmbar 
sind. Diese anonymen Daten sind ausschließlich 
mit Zustimmung des Auftraggebers an die zustän­
dige Ärztekammer über deren Verlangen weiterzu­
geben." 

25. § 32 samt Überschrift lautet: 

"E r lös ehe nun d Ruh end erB e r e c h -
tigung zur Berufsausübung; Strei­

chung aus der Ärzteliste 

§ 32. (1) Die Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes erlischt: . 

1. durch den Wegfall eines im § 3 Abs. 2 ange­
führten Erfordernisses oder 

2. wenn hervorkommt, daß eines der im § 3 
Abs. 2 bis 4 angeführten Erfordernisse nicht 
gegeben ist. 

(2) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztli­
chen Berufes ruht auf Grund 

1. eines erklärten dauernden oder zeitweiligen 
Verzichts, 

2. eines Disziplinarerkenntnisses für die Dauer 
der festgesetzten Untersagung oder 

3. einer länger als zwei Jahre dauernden Einstel­
lung einer beruflichen Tätigkeit, für die eine 
Berechtigung zur selbständigen Ausübung des 
ärztlichen Berufes erforderlich ist. 

(3) Die Gründe für das Erlöschen bzw. für das 
Ruhen der Berechtigung nach Abs. 1 und 2 Z 2 und 
3 sind von Amts wegen wahrzunehmen. 

(4) In allen Fällen der Abs. 1 und 2 hat die Öster­
reichische Ärztekammer die Streichung aus der 
Ärzteliste durchzuführen und mit Bescheid festzu­
stellen, daß eine Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes - unbeschadet Abs. 8 - nicht 
besteht. Wird der ursprünglich bestandene Mangel 
eines der im § 3 Abs. 2 bis 4 angeführten Erforder­
nisse nachträglich offenbar, ist mit Bescheid festzu­
stellen, daß. eine Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes nicht bestanden hat. Gegen den 
Bescheid der Österreichischen Ärztekammer steht 
die Berufung an den Landeshauptmann offen, in 
dessen Bereich die ärztliche Tätigkeit ausgeübt 
worden ist. 

(5) Der Landeshauptmann hat Bescheide gemäß 
Abs. 4, mit denen Berufungen stattgegeben wurde, 
binnen zwei Wochen nach deren Rechtskraft unter 
Anschluß der Entscheidungsunterlagen dem Bun­
deskanzler vorzulegen. Dieser kann gegen solche 
Bescheide Beschwerde an den Verwaltungsgerichts­
hof erheben. 

(6 ) Wer die Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes nicht mehr besitzt, kann, sobald 
er die Erfordernisse gemäß § 3 neuerlich nachzu­
weisen in der Lage ist, die Wiederaufnahme der 
Berufsausübung unter Einhaltung des § 11 anmel­
den. 

(7) Das Erlöschen bzw. das Ruhen der Berechti­
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufes hat auch 
das Erlöschen der Bewilligung zur Haltung einer 
ärztlichen Hausapotheke zur Folge. 

(8) In den Fällen des Abs. 2 Z 1 und 3 bleibt der 
Arzt zur Ausübung der Medizin bezüglich seiner 
eigenen Person und seines Ehegatten, der Familien­
mitglieder in auf- und absteigender Linie samt 
ihren Ehegatten sowie der sonstigen Familienmit­
glieder samt deren Ehegatten, sofern sie im gemein­
samen Haushalt leben, befugt." 

26. § 33 lautet: 

,,§ 33. Ein Arzt kann dauernd oder zeitweilig auf 
die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen 
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Berufes verzichten. Der Verzicht ist der Öster­
reichischen Ärztekammer (§ 11 Abs. 8 Z 3) schrift­
lich zu melden, die davon die örtlich zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen hat. 
Der Verzicht wird frühestens im Zeitpunkt des Ein­
langens der Meldung bei der Österreichischen Ärz­
tekammer wirksam." 

27. Im § 34 entfallen die Absatzbezeichnung 
,,( 1)" sowie Abs. 2. 

28. Im § 36 wird das Zitat ,,(§ 11 Abs. 9)" durch 
das Zitat ,,(§ 32 Abs. 4)" ersetzt. 

29. Dem § 38 werden folgende Abs. 4 bis 6 ange­
fügt: 

,,(4) Die Ärztekammern sind im Sinne des 
Datenschutzgesetzes, BGBI. Nr. 565/1978, in der 
jeweils geltenden Fassung zur Ermittlung und" Ver­
arbeitung von persönlichen berufsbezogenen Daten 
der Ärzte ermächtigt. 

(5) Die Ärztekammern sind berechtigt, Daten im 
Sinne des Datenschutzgesetzes in folgendem 
Umfang zu übermitteln: 

1'. An die Sozialversicherungsträger und Kran­
kenfürsorgeanstalten die für die Durchfüh­
rung der Einbehalte der Kammerbeiträge und 
-umlagen vom 'Kassenhonorar gemäß § 41 
notwendigen Daten; 

2. an die Sozialversicherungsanstalt der gewerb­
lichen Wirtschaft die in der Ärzteliste auf­
scheinenden Daten der Ärzte- einschließlich 
der Änderungen zur Durchführung der auf 
Grund der Sozialrechtsvorschriften vorgese­
henen Maßnahmen. 

(6) Die Weitergabe von Daten durch Empfänger 
gemäß Abs. 5 ist untersagt." 

30. § 40 Abs. 1 lautet: 

,,§ 40. (1) Einer Ärztekammer gehören, unbe­
schadet § 61 Abs.6, als ordentliche Kammerange­
hörige alle Ärzte an, die ihren Beruf im Bereich die­
ser Ärztekammer tatsächlich ausüben (§ 2 Abs. 3, 
§ 19 Abs. 2 und 4, § 20 und § 20 a) und in der bei 
der Österreichischen Ärztekammer geführten Ärz­
teliste (§ 11) eingetragen sind." 

31. § 40 Abs. 3 Z 1 lautet: 
,,1. seinen Berufssitz (§ 19 Abs. 2), seinen Dienst­

ort (§ 20) oder seinen Wohnsitz (§ 20 a) in 
den Bereich einer anderen Ärztekammer dau­
ernd verlegt hat," 

32. § 44 Abs.2 lautet: 

,,(2) Bei Ärztekammern mit mehr als 1 000 Kam­
merangehörigen sind zwei Vizepräsidenten und bei 
Ärztekammern mit mehr als 3 000 Kammerangehö­
rigen sind drei Vizepräsidenten zu wählen. Bei 
Kammern mit weniger als 1 000 Kammerangehöri­
gen ist ein, wenn es aber der Umfang der zu besor­
genden Aufgaben erfordert, sind zwei Vizepräsi­
denten zu wählen. Die Zahl der zu wählenden 

Vizepräsidenten bestimmt sich nach der Zahl der 
Kammerangehörigen am Tag der Eröffnungssit­
zung(§ 49 Abs. 1)." 

33. § 45 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Kammerräte werden durch allgemeine 
und gleiche Wahl nach den Grundsätzen des Ver­
hältniswahlrechts für die Dauer von vier Jahren 
berufen. Das Wahlrecht ist durch geheime und per­
sönliche Abgabe der Stimme oder in Form emes 
eingeschriebenen Briefes auszuüben." 

34. § 47 Abs. 1 lautet: 

,,§ 47. (1) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen 
Kammerangehörigen (§ 40 Abs. 1), die am Tag der 
Wahlausschreibung das Wahlrecht zum National­
rat besitzen." 

35. § 51 Abs. 4 Z 3 lautet: 

,,3. zur Bestellung des Finanzreferenten, des stell­
vertretenden Finanzreferenten sowie allfälli­
gerweiterer Referenten für bestimmte Aufga­
ben." 

36. Nach § 51 wird folgender § 51 a eingefügt: 

. ,,§ 51 a. (1) Als beratendes Organ des Kammer­
vorstandes ist für alle mit der Ausbildung zum 
praktischen Arzt oder Facharzt zusammenhängen­
den Fragen eine Ausbildungskommission einzurich­
ten. 

(2) Mitglieder dieser Kommission können nur 
ordentliche Mitglieder der Ärztekammer sein. Die 
Festsetzung der Zahl der Kommissionsmitglieder 
und ihre Auswahl erfolgt durch den Kammervor­
stand." 

37. § 53 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Das Kainmeramt steht unter der Leitung 
eines Kammeramtsdirektors. Der Kammeramtsdi­
rektor muß rechtskundig sein. Der Kammeramtsdi­
rektor sowie das erforderliche Personal werden 
vom Vorstand bestellt." 

38. § 56 lautet: 

,,§ 56. (1) Der Kammervorstand hat alljährlich 
. der Vollversammlung 

1. bis längstens 15. Dezember den Jahresvoran­
schlag für das nächste Jahr und 

2. bis längstens 30. Juni den Rechnungsabschluß 
für das abgelaufene Rechnungsjahr 

vorzulegen. 

(2) Zur Bestreitung der finanziellen Erforder­
nisse für die Durchführung der im § 38 dieses Bun­
desgesetzes angeführten, den Ärztekammern über­
tragenen Aufgaben, ausgenommen jedoch für den 
im § 38 Abs.2 Z 6 genannten Wohlfahrtsfonds, 
sowie zur Erfüllung der gegenüber der Öster­
reichischen Ärztekammer bestehenden Umlagever-

. pflichtung heben die Ärztekammern von sämtlichen 
Kammerangehörigen die Kammerumlage ein. 
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(3) Die Umlagenordnung kann nähere Bestim­
mungen, insbesondere über die Festsetzung und 
Entrichtung der Kammerumlage und der monatli­
chen oder vierteljährlichen Vorauszahlungen, über 
die Einbehalte der Kammerumlage und Vorauszah­
lungen von Kassenhonorar durch die gesetzlichen 
Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgean­
stalten bei Vertragsärzten, vorsehen. 

(4) Die Kammerumlage ist unter Bedachtnahme 
auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und unter 
Berücksichtigung der Art der Berufsausübung der 
Kammerangehörigen festzusetzen. Die Umlagen­
ordnung kann nähere Bestimmungen vorsehen, daß 
Kammerangehörige, die den ärztlichen Berufnicht 
ausschließlich in einem Dienstverhältnis ausüben, 
verpflichtet sind, alljährlich bis zu einem in der 
Umlagenordnung zu bestimmenden Zeitpunkt 
schriftlich alle für die Errechnung der Kammerum­
lage erforderlichen Angaben zu machen und auf 
Verlangen die geforderten Nachweise über die 
Richtigkeit dieser Erklärung vorzulegen; wenn die­
ser Verpflichtung nicht zeitgerecht und vollständig 
entsprochen wird, erfolgt die Vorschreibung auf 
Grund einer Schätzung; diese ist unter Berücksich­
tigung aller für die Errechnung der Kammerumlage 
bedeutsamen Umstände vorzunehmen. 

(5) Die Kammerumlage ist bei Kammerangehöri­
gen, die den ärztlichen Beruf ausschließlich im 
Dienstverhältnis ausüben, vom Dienstgeber einzu­
behalten und spätestens bis zum 15. Tag nach 
Ablauf des Kalendermonates an die zuständige 
Ärztekammer abzuführen. Dies gilt sinngemäß für 
Teilnehmer an zahnärztlichen Lehrgängen gemäß 
der Verordnung betreffend Regelung der Ausbil­
dung zum Zahnarzt in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBI. Nr. 184/1986. Über Verlangen der 
Ärztekammer sind vom Dienstgeber die zur Fest­
stellung der Bemessungsgrundlage der Kammerum-' 
lage erforderlichen Daten zu übermitteln. Eine 
Weitergabe dieser Daten durch die Ärztekammer 
an Dritte ist unzulässig. 

(6) Erste Instanz für das Kammerumlageverfah­
ren ist der Präsident. Gegen Beschlüsse des Präsi­
denten steht den Betroffenen das Recht der 
Beschwerde an den Vorstand zu. Im übrigen ist für 
das Verfahren das Allgemeine Verwaltungsverfah­
rensgesetz (AVG 1950) in der jeweils gültigen Fas­
sung anzuwenden. 

(7) Die mit dem Betrieb des Wohlfahrtsfonds 
und der wirtschaftlichen Einrichtungen verbunde­
nen Verwaltungskosten sind aus den Mitteln dieser 
Einrichtungen aufzubringen." 

39. § 60 Abs. 1 lautet: 

,,§ 60. (1) Der Kammervorstand kann gegen 
Kammerangehörige . wegen Vernachlässigung der 
ihnen gegenüber der Ärztekammer obliegenden 
Pflichten (§ 41), sofern nicht disziplinär vorzuge­
hen ist" wegen Nichterscheinens trotz Vorladung 

oder wegen Störung der Ordnung in der Kammer 
Ordnungsstraf~n bis zu 20000 S verhängen." 

40. § 64 Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Erreichen im Einzelfall die Beiträge nach 
§ 75 Abs. 3 nicht das zur finanziellen Sicherstellung 
der vorgesehenen Leistungen erforderliche Aus­
maß; kann die Satzung bestimmen, ob und in wel­
chem Umfang diese Leistungen dem tatsächlich 
geleisteten Beitrag angepaßt werden. Dies gilt auch 
für die Grundleistung." 

41. § 67 Abs. 3 Z 1 lautet: 
,,1. für Kinder, di~ das 18. Lebensjahr vollendet 

haben und selbst Einkünfte gemäß § 2 Abs. 3 
des Einkommensteuergesetzes 1972 (EStG 
1972) - ausgenommen die durch das Gesetz 
als einkommensteuerfrei erklärten Einkünfte 
u~d Entschädigungen aus einem' gesetzlich 
anerkannten Lehrverhältnis beziehen, 
sofern diese den im § 5 des Familienlastenaus­
gleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, jeweils 
festgesetzten monatlichen Betrag überstei­
gen;" 

42. § 68 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Witwen(Witwer)versorgung gebührt, sofern 
nicht ein Ausschließungsgrund nach Abs. 2 vorliegt, 
auf Antrag auch dem Gatten, dessen Ehe mit dem 
Kammerangehörigen für nichtig erklärt, aufgeho­
ben oder geschieden worden ist, wenn ihm der 
Kammerangehörige zur Zeit seines Todes Unter­
halt (einen Unterhaltsbeitrag) auf Grund eines 
gerichtlichen Urteils, eines gerichtlichen Verglei­
ches oder einer durch Auflösung (Nichtigerklä­
rung) der Ehe eingegangenen vertraglichen Ver­
pflichtung zu leisten hatte. Hat der frühere Ehe­
gatte gegen den verstorbenen Kammerangehörigen 
nur einen befristeten Anspruch auf Unterhaltslei­
stungeri gehabt, so besteht der Anspruch auf Wit­
wen(Witwer)versorgung längstens bis zum Ablauf 
der Frist. Die Witwen(Witwer)versorgung darf die 
Unterhaltsleistung nicht übersteigen, auf die der 
frühere Ehegatte gegen den verstorbenen Kammer­
angehörigen an seinem Sterbetag Anspruch gehabt 
hat, es sei denn, 

1. das auf Scheidung lautende Urteil enthält den 
Ausspruch nach § 61 Abs. 3 Ehegesetz, 
dRGBI. I S 807, 

2. die Ehe hat mindestens 15 Jahre gedauert und 
3. der frühere Ehegatte hat im Zeitpunkt des 

Eintritts der Rechtskraft des Scheidungsur­
teils das 40. Lebensjahr vollendet. 
Die Voraussetzung nach Z 3 entfällt, wenn 
a) der frühere Ehegatte seit dem Zeitpunkt 

des Eintritts der Rechtskraft des Schei­
dungsurteils erwerbsunfähig ist oder 

b) aus der geschiedenen Ehe ein Kind her­
vorgegangen oder durch diese Ehe ein 
Kind legitimiert worden ist oder die Ehe­
gatten ein gemeinsames Wahlkind ange­
nommen haben und das Kind am Sterbe-
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tag des Kammerangehörigen dem Haus­
halt des früheren Ehegatten angehört und 
Anspruch auf Waisenversorgungsgenuß 
hat; das Erfordernis der Haushaltszuge­
hörigkeit entfällt bei nachgeborenen Kin­
dern. 

Die Witwen(Witwer)versorgung und die Versor­
gung des früheren Ehegatten dürfen zusammen 
jenen Betrag nicht übersteigen, auf den der verstor­
bene Kammerangehörige Anspruch gehabt hat. Die 
Versorgung des früheren Ehegatten ist erforderli­
chenfalls entsprechend zu kürzen. Die Wit­
wen(Witwer)versorgung mehrerer früherer Ehegat­
ten ist im gleichen Verhältnis zu kürzen. Ist kein(e) 
anspruchsberechtigte(r) Witwe(r) vorhanden, dann 
ist die Versorgung des früheren Ehegatten so zu 
bemessen, als ob der Kammerangehörige eine(n) 
anspruchsberechtigte(n) Witwe(r) hinterlassen 
hätte." 

43. § 68 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Witwen(Witwer)versorgung beträgt 
60 vH der Alters- oder Invaliditätsversorgung, die 
dem Verstorpenen im Zeitpunkt seines Ablebens 
gebührt hat oder gebührt hätte. Je nach der gemäß 
§ 57 festzustellenden finanziellen Sicherstellung der 
Leistungen kann diese bis 75 vH erhöht werden." 

44. § 70 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Ist eine anspruchsberechtigte Person im 
Sinne des Abs. 3 nicht vorhanden und werden die 
Kosten der Bestattung von einer anderen Person als 
dem namhaft gemachten Zahlungsempfänger 
getragen, so gebührt dieser auf Antrag der Ersatz 
der nachgewiesenen Kosten bis zu einem in ,der 
Satzung festgesetzten Höchstbetrag, der das Sechs­
fache der Grundleistung nicht übersteigen darf." 

45. § 72 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Bei weiblichen Kammerangehörigen, die 
den ärztlichen Beruf nicht in einem Anstellungsver­
hältnis ausüben (§ 19 Abs. 2 und § 20 a Abs. 1), ist 
die Zeit des Beschäftigungsverbotes gemäß den 
§§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes, BGBI. 
Nr. 22111979, bis zur Höchstdauer von 
20 Wochen einer Berufsunfähigkeit im Sinne des 
Abs. 1 gleichzuhalten. " 

46. § 73 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Aus dem Wohlfahrtsfonds können weiters 
im Falle eines wirtschaftlich bedingten Notstandes 
Kammerangehörigen oder Hinterbliebenen nach 
Ärzten, die mit diesen in Hausgemeinschaft gelebt 
haben, sowie dem geschiedenen Ehegatten (der 
geschiedenen Ehegattin) einmalige oder wieder­
kehrende Leistungen gewährt werden. Das gleiche 
gilt für Ärzte, die aus dem Wohlfahrtsfonds eine 
Alters- oder Invaliditätsversorgung beziehen." 

47. § 75 Abs. 5 bis 7 lautet: 

,,(5) Die Beitragsordnung kann nähere Bestim­
mungen, insbesondere über die Festsetzung und 

Entrichtung der Kammerbeiträge und der monatli­
chen oder vierteljährlichen Vorauszahlungen, über 
die Einbehalte der Kammerbeiträge und Voraus­
zahlungen von Kassenhonorar durch die gesetzli­
chen Sozialversicherungsträger und Krankenfür­
sorgeanstalten bei Vertragsärzten, vorsehen. Dar­
über hinaus kann die Beitragsordnung nähere 
Bestimmungen vorsehen, daß Kammerangehörige, 
die den ärztlichen Beruf nicht ausschließlich in 
einem Dienstverhältnis ausüben, verpflichtet sind, 
alljährlich bis zu einem in der Beitragsordnung zu 
bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle für die 
Errechnung der Beiträge zum Wohlfahrtsfonds 
erforderlichen Angaben zu machen und auf Ver­
langen die geforderten Nachweise über die Richtig­
keit dieser Erklärung vorzulegen; wenn dieser Ver­
pflichtung nicht zeitgerecht und vollständig ent­
sprochen wird, erfolgt die Vorschreibung auf 
Grund einer Schätzung; diese ist unter Berücksich­
tigung aller für die Errechnung der Beiträge 
bedeutsamen Umstände vorzunehmen. 

(6) Bei Festsetzung des Beitrages für Kammeran­
gehörige, die den ärztlichen Beruf ausschließlich in 
einem Dienstverhältnis ausüben, dient als Bemes­
sungsgrundlage jedenfalls der monatliche Brutto­
grundgehalt. Zu diesem gehören nicht die Beihil­
fen, Zulagen und Zuschläge im Sinne des § 68 
EStG 1972 und die sonstigen Bezüge nach § 67 
EStG 1972. 

(7) Die Beiträge nach Abs. 6 sind vom Dienstge­
ber einzubehalten und spätestens bis zum 15. Tag 
nach Ablauf des Kalendermonates an die zustän­
dige Ärztekammer abzuführen. Dies gilt sinngemäß 
für Teilnehmer an zahnärztlichen Lehrgängen 
gemäß der Verordnung betreffend Regelung der 
Ausbildung zum Zahnarzt in der Fassung des Bun­
desgesetzes BGBI. Nr. 184/1986. Über Verlangen 
der Ärztekammer sind vom Dienstgeber die zur 
Feststellung der Bemessungsgrundlage des Kam­
merbeitrages erforderlichen Daten zu übermitteln. 
Eine Weitergabe dieser Daten durch die Ärztekam­
mer an Dritte ist unzulässig." 

48. § 76 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Die Beiträge für die im Abs. I angeführten 

Kammerangehörigen sind in der Beitragsordnung 
bis zur Höhe des durchschnittlichen Jahresbeitra­
ges vorzuschreiben, den ein freiberuflich tätiger 
Arzt (§ 19 Abs. 2) zu entrichten hat, der in keinem 
Vertragsverhältnis zu emem Krankenversiche­
rungsträger steht." 

49. § 79 Abs. 2 lautet: 
,,(2) Der Verwaltungsausschuß besteht aus dem 

Präsidenten, dem Finanzreferenten (stellvertreten­
den Finanzreferenten) sowie aus mindestens zwei 
weiteren Kammerräten. Die Zahl der weiteren 
Kammerräte wird vom Kammervorstand festge­
setzt. Die Kammerräte werden von der V olIver­
sammlung für die Dauer ihrer Funktionsperiode 
nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts 
gewählt." 
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50. § 79 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Der Beschwerdeausschuß besteht aus einem 
Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern. Für 
den Vorsitzenden und die Mitglieder sind Stellver­
treter zu bestellen. Von der Vollversammlung sind 
für die Dauer ihrer Funktionsperiode der Vorsit­
zende und sein Stellvertreter mit einfacher Stim­
menmehrheit, die weiteren Mitglieder und deren 
Stellvertreter in je einem Wahlgang nach den 
Grundsätzen des Verhältniswahlrechts, jeweils aus 
dem Kreis der Kammerangehörigen, zu wählen. 
Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses dürfen 
dem Kammervorstand, dem Verwaltungs ausschuß 
und dem Überprüfungs ausschuß nicht angehören." 

51. § 81 Abs. 1 lautet: 

,,§ 81. (1 ) Verlegt ein Kammerangehöriger sei­
nen Berufssitz (Dienstort) dauernd in den Bereich 
einer anderen Ärztekammer, ist ein Betrag in der 
Höhe von mindestens 70 vH der von ihm zum 
Wohlfahrtsfonds der bisher zuständigen Ärztekam­
mer entrichteten Beiträge der nunmehr zuständigen 
Ärztekammer zu überweisen. Die für bestimmte 
Zwecke (Todesfallbeihilfe,Krankenunterstützung 
usw.) satzungsgemäß vorgesehenen Beitragsteile 
bleiben bei der Berechnung des Überweisungsbetra­
ges außer Betracht. Bei Streichung eines Kammer­
angehörigen aus der Ärzteliste (§ 32 Abs. 4) 
gebührt ihm. der Rückersatz in sinngemäßer 
Anwendung der vorstehenden Bestimmungen in 
Höhe von mindestens 50 vH; erfolgt die Streichung 
gemäß § 32 Abs. 2 Z 1 oder 3, gebührt dieser Rück­
ersatz nach Ablauf von drei Jahren ab dem Ver­
zicht bzw. der Einstellung der Berufsausübung, 
sofern nicht zwischenzeitig eine neuerliche Eintra­
gung in die Ärzteliste erfolgt oder ein Anspruch auf 
Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds besteht." 

52. Dem § 83 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,( 6) Die Österreichische Ärztekammer ist im 
Sinne des Datenschutzgesetzes in der jeweils gel­
tenden Fassung zur Ermittlung und Verarbeitung 
von persönlichen berufsbezogenen Daten der Ärzte 
ermächtigt." 

53. § 87 Z 1 lautet: 

,,1. die Wahl des Präsidenten, der Vizepräside"n­
ten, des Finanzreferenten und des stellvertre­
tenden Finanzreferenten;" 

54. § 89 Abs. 1 lautet: 

,,§ 89. (1) Der Präsident vertritt die Öster­
reichische Ärztekammer nach außen. Ihm obliegt 
die Durchführung der Beschlüsse der Vollver­
sammlung und des Vorstandes. Der Präsident leitet 
die Geschäfte und fertigt alle Geschäftsstücke. Aus­
fertigungen von Geschäftsstücken, die eine finan­
zielle Angelegenheit der Österreichischen Ärzte­
kammer betreffen, sind überdies vom Finanzrefe­
renten (stellvertretenden Finanzreferenten) unter 
Beisetzung der Funktionsbezeichnung "Finanzrefe-

rent" ("stellvertretender Finanzreferent") mitzu­
zeichnen." 

55. § 89 Abs. 2 letzter Satz entfällt. 

56. Im § 89 wird nach Abs; 3 folgender Abs. 3 a 
eingefügt: 

,,(3 a) Endet die Funktion des Präsidenten bzw. 
Finanzreferenten oder stellvertretenden Finanzrefe­
renten der Österreichischen Ärztekammer als Prä­
sident oder Vizepräsident einer Ärztekammer (§ 86 
Abs. 1), so h"at die Vollversammlung aus ihrer Mitte 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
vor Ablauf der Funktionsdauer von vier Jahren 
(Abs. 2) für die restliche Dauer erneut einen Präsi­
denten bzw. Finanzreferenten oder stellvertreten­
den Finanzreferenten zu wählen. Endet die Funk­
tion eines Vizepräsidenten der Österreichischen 
Ärztekammer als Präsident oder Vizepräsident 
einer Ärztekammer (§ 86 Abs. 1), so tritt an seine 
Stelle für die restliche Funktionsdauer der in der 
jeweiligen Ärztekammer folgende Präsident oder 
Vizepräsident. " 

57. § 98 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Berufung, die begründet sein muß, ist 
beim Disziplinarrat in zweifacher Ausfertigung ein­
zubringen. Sie ist dem Disziplinaranwalt bzw. dem 
Beschuldigten mit dem Hinweis mitzuteilen, daß er 
binnen 14 Tagen seine Gegenausführungen über­
reichen kann. Nach Überreichung dieser Gegen­
ausführungen oder nach Ablauf der hiezu bestimm­
ten Frist sind die Akten dem Disziplinarsenat zu 
übersenden. Der Vollzug der Disziplinarstrafe ist 
bis zur Entscheidung des Disziplinarsenates auszu­
setzen." 

58. § 98 Abs. 3 erster Satz lautet: 

,,(3) Über die Berufung erkennt in oberster 
Instanz der Disziplinarsenat der Österreichischen 
Ärztekammer beim Bundeskanzleramt." 

59. § 103 Abs. 1 lautet: 

,,§ 103. (1) Der Vorstand der Österreichischen 
Ärztekammer kann gegen Kammerangehörige der 
Ärztekammern in den Bundesländern wegen Ver­
nachlässigung der ihnen gegenüber der Öster­
reichischen Ärztekammer obliegenden Pflichten 
Ordnungsstrafen bis Zur Höhe von 20 000 S ver­
hängen. Die Strafgelder fließen der Öster­
reichischen Ärztekammer zu." 

60. § 103 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Gegen die Verhängung einer Ordnungs­
strafe kann der Betroffene beim Disziplinarsenat 
binnen zwei Wochen schriftlich Berufung erheben. 
Die Berufung muß begründet sein. Der Disziplinar­
senat entscheidet endgültig. Der Vollzug der Ord­
nungsstrafe ist bis zur Entscheidung des Diszipli­
narsenates auszusetzen." 
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61. (Grundsatzbestimmung) § 105 Abs. 2 lautet: 

,,(2) In Krankenanstalten, die als Ausbildungs­
stätten Zum praktischen Arzt anerkannt sind, ist auf 
je 15 Spitalsbetten mindestens ein in Ausbildung 
zum praktischen Arzt stehender Arzt zu beschäfti­
gen." 

62. § 108 lautet: 

,,§ 108. (1) Wer eine im § 1 Abs.2 und 3 
umschriebene Tätigkeit ausübt, ohne hiezu nach 
diesem Bundesgesetz oder nach anderen gesetzli­
chen Vorschriften berechtigt zu sein, begeht, sofern 
die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustän­
digkeit der Gerichte fallenden ~trafbaren Handlung 
bildet, eine Verwaltungsübertretung und. ist mit 
Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen. Der Ver­
such ist strafbar. 

(2) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen 
den im 
§ 2 Abs. 1 und 3, 
§ 3, 
§11 
§13 
§ 16 
§ 18 
§ 19 
§ 20, 

Abs.2 und 8, 
Abs.2, 
Abs. 5 dritter Sa;z, 
Abs. 2, 3, 4 und 6, . 
Abs.3, 

§ 20 a Abs. 1, 
§ 21, 
§ 22 Abs. 1, 
§ 25, 
§ 26 Abs.1, 
§ 28, 
§ 29 Abs. 1, 
§ 33 zweiter Satz oder 
§36 
enthaltenen Anordnungen und Verboten zuwider­
handelt, macht sich, sofern die Tat nicht den Tatbe­
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fal­
lenden strafbaren Handlung bildet, einer Verwal­
tungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe 
bis zu 30 000 S zu bestrafen. Der Versuch ist straf­
bar. 

(3 ) Wer den Anordnungen zuwiderhandelt, die 
in den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen enthalten sind, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, 
eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe 
bis zu 30 000 S zu bestrafen. Der Versuch ist straf­
bar." 

63. § 109 Abs. 1 lautet: 

,,§ 109. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist 

1. hinsichtlich des § 22 Abs. 6 und 7 der Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler, 

2. im übrigen der Bundeskanzler, 
a:) hinsichtlich der Anerkennung von Univer­

sitätskliniken bzw. Universitätsinstituten 
als Ausbildungsstätten sowie der Rück­
nahme oder Einschränkung solcher Aner­
kennungen (§§ 6 Abs. 1 und 7, 6 a Abs. 1 
und 8, 6 b Abs. 1 und 8, 6 c Abs. 1 und 6 
sowie 6 d Abs. 1 und 6) im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung, 

b) hinsichtlich des ~ 15 Abs. 2 im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Arbeit 
und Soziales 

betraut." 

Artikel 11 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 158/1987, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 4 Abs. 3 wird der Punkt am Ende der 
Z 10 durch einen Strichpunkt ersetzt; als Z 11 wird 
angefügt: 
,,11. Personen hinsichtlich ärztlicher Tätig~eiten 

im Sinne des § 20 ades Ärztegesetzes 1984, 
BGBI. Nr. 373." 

2. Im § 10 Abs. 5 wird der Ausdruck ,,§ 4 Abs. 3 
Z 3 und 6 und § 8 Abs. 1 Z 1 lit. c, Z 3 lit. f, hund i 
sowie Z 4 und 5 bezeichneten Personen" durch den 
Ausdruck ,,§ 4 Abs. 3 Z 3, 6 und 11 und § 8 Abs. 1 
Z 1 lit. c, Z 3 lit. f, hund i sowie Z4 und 5 bezeich­
neten Personen" ersetzt. 

3. § 14 Abs. 1 Z 5 lautet: 

,,5. wenn sie gemäß § 4 Abs. 3 Z 1, 2, 3, 8, 10 und 
11 den Dienstnehmern gleichgestellt sind;" 

4. Im § 30 Abs. 3 wird der Ausdruck "für die im 
§ 4 Abs. 3 Z 2 bis 4 und 6 bis 9" durch· den Aus­
druck "für die im § 4 Abs. 3 2 2 bis 4, 6 bis 9 und 
11" erset~t.· 

5. Im § 51 Abs. 5 wird der Ausdruck ,,§ 4 Abs. 3 
Z 10" durch den Ausdruck ,,§ 4 Abs. 3 2 10 und 
11" ersetzt. 

Artikel III 

Das Bundesgesetz betreffend die Regelung des 
Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch -tech­
nischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, BGBI. 
Nr. 102/1961, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 426/1975, wird wie folgt geän­
dert: 

§ 54 lautet: 

,,§ 54. (1) Personen, die eine der in den §§ 5,26, 
37 und 44 umschriebenen Tätigkeiten berufsmäßig 
ausüben, haben die Anordnungen des verantwortli­
chen Arztes genau einzuhalten. Jede eigenmächtige 
Heilbehandlung, insbesondere jede eigenmächtige 
Vornahme von Eingriffen, ist ihn~n untersagt. 
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(2) Eine zur berufsmäßigen Ausübung des Kran­
kenpflegefachdienstes berechtigte Person ist befugt, 
subkutane und intramuskuläre Injektionen sowie 
Blutabnahmen aus der Vene nach ärztlicher Anord­
nung vorzunehmen, wenn sie der verantwortliche, 
zur selbständigen Berufsausübung berechtigte Arzt 
im Einzelfall hiezu ermächtigt hat. 

(3) Eine zur berufsmäßigen Ausübung des Kran­
kenpflegefachdienstes berechtigte Person ist befugt,' 
in Abteilungen von Krankenanstalten, in denen 
wegen der Besonderheiten der Tätigkeiten (insbe­
sondere Anästhesien, Dialyse- und Intensivbehand­
lungen) die Anwesenheit eines zur selbstä.ndigen 
Berufsausübung berechtigten Arztes ständig gege­
ben ist, intravenöse Injektionen und Infusionen 
nach ,ärztlicher Anordnung vorzunehmen, wenn sie 
der verantwortliche, zur selbständigen Berufsaus­
übung berechtigte Arzt im Einzelfall hiezu ermäch­
tigt hat. 

( 4) Eine zur berufsmäßigen Ausübung des medi­
zinisch-technischen Laboratoriumsdienstes, des 
radiologisch-technischen Dienstes oder des medizi­
nisch-technischen Fachdienstes berechtigte Person 
ist befugt, nach ärztlicher Anordnung Blut aus der 
Vene abzunehmen, wenn sie der verantwortliche, 
zur selbständigen Berufsausübung berechtigte Arzt 
im Einzelfall hiezu ermächtigt hat." 

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, unbeschadet der 
Abs. 2 und 3 sowie der Art. V und VI, mit 1. Jänner 
1988 in Kraft. 

(2) Art. I Z 12, 24, 29, 38, 47 und 52 tritt mit 
1. Jänner 1987 in Kraft. 

(3) Art. I Z 15 und 17 tritt mit 1. Jänner 1989 in 
Kraft. 

(4) § 7 Abs. 3 Schlußsatz des Ärztegesetzes 1984 
in der Fassung des Art. I Z 8 tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 1990 außer Kraft. 

Artikel V 

(Übergangsbestimmungen zu Art. I Z 6 und 7) 

(1) Universitätskliniken, Universitätsinstitute und 
Untersuchungsanstalten der bundesstaatlichen 
Sanitätsverwaltung, die nach den bisherigen V or­
schriften ohne behördliche Bewilligung als aner­
kannte Ausbildungsstätten galten, haben innerhalb 
von sechs Monaten beim Bundeskanzleramt die 
entsprechende Anerkennung als Ausbildungsstätte 
zu beantragen. Bis zur Entscheidung hierüber darf 
die Ausbildung im gleichen Umfang wie bisher wei­
ter erfolgen. Wird kein Antrag' gestellt, erlischt die 
Berechtigung als Ausbildungsstätte mit Ablauf der 
sechsmonatigen Antragsfrist. 

(2) Ausbildungsstätten, die nicht dem Erforder­
nis des § 6 a Abs. 2 Z 4, § 6 b Abs. 2 Z 4, § 6 c 
Abs. 2 Z 4 oder § 6 d Abs. 2 Z 4 entsprechen, verlie­
ren mit 1; Jänner 1989 ihre Anerkennung als Aus­
bildungsstätte. Dies gilt nicht im Hinblick auf 
Ärzte, die vor dem Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes die Ausbildung auf einer genehmigten Aus­
bildungsstelle der betreffenden Ausbildungsstätte 
begonnen haben. 

(3) Die §§ 6 a Abs. 4 erster Satz, 6 b Abs. 4 erster 
Satz, 6 c Abs. 3 erster Satz und 6 d Abs. 3 erster 
Satz idF Art. I Z 7 treten mit der Maßgabe in Kraft, 
daß erst mit 1. Jänner 1995 

1. für jede Ausbildungsstelle neben dem Abtei­
lungsleiter bzw. dem mit der unmittelbaren 
Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung ste­
henden Ärzte betrauten Facharzt mindestens 
ein zur selbständigen Berufsausübung berech­
tigter Facharzt des betreffenden Sonderfa­
ches, 

2. für jede Ausbildungsstelle neben dem Abtei­
lungsleiter bzw. dem mit der unmittelbaren 
Anleitung und Aufsicht der in Ausbildung ste­
henden Ärzte betrauten Facharzt mindestens 
ein zur selbständigen Berufsausübung berech­
tigter Facharzt des betreffenden Sonderfa­
ches, der selbst über eine Ausbildung auf dem 
betreffenden Teilgebiet des Sonderfaches ver­
fügt, 

beschäftigt sein muß. 

Artikel VI 

(Übergangsbestimmungen zu Art. I Z 15 und 17) 

(1) Bis 31. Dezember 1991 können praktische 
Ärzte sowie, auch fächerüberschreitend, Fachärzte 
für Anästhesiologie, Chirurgie, Innere Medizin und 
Unfallchirurgie in organisierten Notarztdiensten 
auch ohne Besuch eines Lehrganges gemäß § 15 a 
Abs.2 in der durch Art. I Z 17 gegebenen Fassung 
tätig werden. 

(2) Bis 31. Dezember 1993 können auch Turnus­
ärzte, die in Ausbildung zum Facharzt für Anäs­
thesiologie, Chirurgie, Innere Medizin und Unfall­
chirurgie stehen, in organisierten Notarztdiensten 
tätig werden, wenn sie bereits das letzte Jahr der 
Facharztausbildung im Hauptfach absolvieren und 
darüber hinaus der Leiter der Abteilung, in deren 
Bereich die Ausbildung erfolgt, bestätigt, daß der 
Turnusarzt über die zur Ausübung notfallmedizini­
scher Tätigkeiten erforderlichen Keriritnisse und 
Erfahrungen verfügt. 

Artikel VII 

(1) Mit der Vollziehung der Art. I Z 1 bis 28, 52 
bis 60, 62 und 63 sowie der Art. III bis VI ist der 
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Bundeskanzler, mit der Vollziehung des Art. I Z 29 
bis 51 ist die zuständige Landesregierung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. II ist der Bun­
desminister für Arbeit und Soziales betraut. 

(3) Die Länder haben die Ausfühi-ungsgesetze zu 
Art. I Z 61 binnen sechs Monaten ab _~em Inkraft­
treten dieses Bundesgesetzes zu erlassen. Mit der 
Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß 
Art. 15 Abs. 8 B-VG ist der Bundeskanzler betraut. 
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